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Die im Landeshauptarchiv Koblenz 
vom 6. Dezember 2017 bis zum  
31. März 2018 präsentierte Ausstel-
lung ist im Zusammenhang mit  
einer Fachtagung der Historischen 
Kommission des Landtags Rhein-
land-Pfalz entstanden, die im Januar 
2018 in Koblenz stattfinden wird.  
Die Ausstellung möchte auf ein wich-
tiges Thema aufmerksam machen, 
das bislang in der breiten Öffent- 
lichkeit relativ unbekannt ist. In  

der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden ungefähr 400.000 Menschen 
zwangssterilisiert und über 200.000 
Psychiatriepatienten ermordet. Von 
den Verfolgungsmaßnahmen betrof-
fen waren behinderte und körperlich 
und psychisch kranke Menschen,  
die allesamt als „Ballastexistenzen“ 
gebrandmarkt wurden. Bis heute ist 
die Gleichstellung der Betroffenen 
von Patientenmord und Zwangs- 
sterilisation mit anderen Opfergrup-

„Lebensunwert“ –  
Entwürdigt und vErnichtEt.

zuM GeLeItDr. elsbeth Andre

Zwangssterilisation und Patientenmorde  
im Nationalsozialismus im Spiegel der Quellen  
des Landeshauptarchivs Koblenz



8

pen des Nationalsozialismus im  
Rahmen der Entschädigung nicht 
vollständig erfolgt. Andererseits 
zeigen aber die in den letzten Jahren 
vermehrt gestellten Anfragen von 
Angehörigen von Zwangssterilisier-
ten und Opfern der Patientenmorde 
und die Überschneidungen mit  
aktuellen Fragen und Diskussionen 
zur Pränataldiagnostik und zur  
Sterbehilfe, wie notwendig es ist, 
diese Thematik mehr in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken.

Auf der Grundlage der Quellen des 
Landeshauptarchivs wird mit der 
Ausstellung und dem vorliegenden 
Begleitband dieser Themenkomplex 
für den nördlichen Bereich von 
Rheinland-Pfalz dargestellt und  
zugänglich gemacht. Sie geben  
einen Einblick in die große Vielfalt 
der Überlieferung im Landeshaupt-

archiv und deren Auswertungsmög-
lichkeiten. Die Aufsätze, die dem 
eigentlichen Katalogteil vorange- 
stellt sind, möchten wie die Ausstel-
lung selbst Anregungen zu neuen 
vertiefenden Forschungsarbeiten ge-
ben. Hierfür bieten eine verbesserte 
Quellengrundlage und die daten-
bankgestützten Recherchemöglich-
keiten umfassende Möglichkeiten. 

Neben den Autoren des Begleit- 
bandes und den Organisatoren  
der Ausstellung möchte ich den  
Personen und Institutionen sehr 
herzlich danken, ohne deren Unter-
stützung und Engagement die  
Umsetzung dieses Projektes nicht 
denkbar gewesen wäre.

Dr. Elsbeth Andre

zuM GeLeIt Dr. elsbeth Andre
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Umfangreiche  
Erschließungsarbeiten  
und verbesserte archiv-
rechtliche Voraussetzungen
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ZwangsstErilisation und  
PatiEntEnmordE 
Ein Überblick über die Bestände des Landeshaupt- 
archivs Koblenz und deren Auswertungs- und  
Nutzungsmöglichkeiten

D as Landeshauptarchiv Kob-
lenz verfügt – trotz diverser 
Kriegsverluste - über eine 

beträchtliche und vielfältige Überlie-
ferung zu den Themenkomplexen der 
NS-Rassenhygiene im Allgemeinen 
und zu den beiden Schwerpunkten 
der Ausstellung im Besonderen. Zwei 
sich ergänzende Entwicklungen in 
den vergangenen Jahren haben dazu 
beigetragen, dass diese Überlieferung 
nun effektiver und effizienter be-
nutzt werden kann, auch wenn, wie 
auszuführen sein wird, in einzelnen 
Fällen noch archivrechtliche Hinder-
nisse bestehen. 

Umfangreiche  
Erschließungsarbeiten
Zunächst konnte durch umfang-
reiche Erschließungsarbeiten von 
unverzeichneten Zugängen sowie  
die intensive Nacherschließung von 
bereits verzeichneten Beständen 
nicht nur die Quellenbasis deutlich 
ausgeweitet, sondern auch die Aus-
wertung erleichtert werden, indem 
nun datenbankgestützt nach Perso-
nen, Begriffen oder Orten gesucht 
werden kann.1 Dadurch ist es mög-
lich, Querverbindungen zwischen  
den Beständen offensichtlich zu 
machen. Ohne ein konkretes Bei-

Aufsätze Jörg Pawelletz
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spiel nennen zu wollen, denn hierzu 
dienen die in der Ausstellung thema-
tisierten Einzelfälle, können Einzel-
schicksale anhand von Unterlagen  
in diversen Beständen aufgedeckt 
und aufgearbeitet werden. So gibt  
es Unterlagen zu vielen Personen im 
Bestand der Heil- und Pflegeanstalt 
Andernach, dem Bestand des ent-
sprechenden Gesundheitsamtes und 
der zuständigen Kreis- oder Gemein-
deverwaltung sowie ggf. auch in  
Unterlagen der Fürsorgeerziehung 
und/oder der Landesschulen für  
sinnesbehinderte Menschen. Darüber 
hinaus können Sachakten wie Auf-
nahmebücher oder Transportlisten 
Hinweise auf den Aufenthalt oder  
die Aufenthaltsdauer in den Heil- 
und Pflegeanstalten geben.

Überlieferung der Nachkriegszeit
Anhand der Überlieferung aus der 
Nachkriegszeit kann einerseits das 
Schicksal der Opfer weiterverfolgt 
werden, indem zum Beispiel An-
träge auf Wiedergutmachung oder 
Rückerstattung beschlagnahmter 
Vermögenswerte gestellt wurden. 
Andererseits ist es auch möglich, 
die Biographien der Täter zu unter-
suchen und ihren Werdegang nach 

dem Kriege. Neben den Spruchkam-
merakten der Entnazifizierung sind 
auch in vielen Fällen strafrechtliche 
Ermittlungen eingeleitet worden,  
die zwar auch oft zu Verhandlungen 
vor den Gerichten führten, aber  
andererseits häufig eingestellt  
wurden oder mit Freisprüchen  
endeten. Der relativ wohlwollende 
Umgang mit den Tätern der NS-Zeit 
lässt sich auch anhand der Quellen 
des Landeshauptarchivs nachweisen.

Novellierung des Landesarchiv- 
gesetzes von Rheinland-Pfalz  
im Jahre 2011
Zudem hat die Novellierung des Lan-
desarchivgesetzes von Rheinland-
Pfalz im Jahre 2011 dafür gesorgt, 
dass einige der bis dahin existieren-
den archivrechtlichen Hindernisse 
beseitigt oder zumindest „verklei-
nert“ werden konnten. Durch die 
Verkürzung der personenbezogenen 
Sperrfristen (sowohl nach Geburts- 
von 110 Jahren auf 100 Jahre als auch 
nach Sterbedatum von 30 Jahren 
auf 10 Jahre) und der Sperrfrist nach 
Geheimhaltung (von 80 Jahren auf 
60 Jahre) sind sehr viele Quellen 
grundsätzlich für die Benutzung 
freigegeben worden. Allerdings trifft 

AufsätzeJörg Pawelletz
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dies natürlich nicht auf alle Akten 
und Dokumente zu. Insbesondere 
bei Beständen der Nachkriegszeit, 
aber auch bei den Sterilisationsakten 
und den Einzelfallakten zu Kindern 
und Jugendlichen aus der NS-Zeit 
(z. B. Fürsorgeerziehungsakten oder 
Schülerpersonalakten der Landes-
schulen) sind die Sperrfristen häufig 
noch nicht abgelaufen. Im Einzelfall 
besteht jedoch die Möglichkeit, diese 
Sperrfristen zu verkürzen, ggf. mit 
der Auflage der Anonymisierung der 
Namen. Aus grundsätzlichen Erwä-
gungen bezüglich des Datenschutzes 
heraus werden personenbezogene 
Einzelfallakten auch nach Ablauf der 
Sperrfristen nicht in der Online- 
Datenbank der Landesarchivverwal-
tung zur Recherche freigegeben.2  
Daher empfiehlt sich in jedem Fall 
eine schriftliche Anfrage beim  
Landeshauptarchiv Koblenz. Grund-
sätzlich versucht das Landeshaupt-
archiv die Benutzung zu ermöglichen 
und den gewonnenen Spielraum 
bei der Ermessensentscheidung 
zur Verkürzung der Sperrfristen im 
Sinne der historischen Forschung zu 
nutzen. Darüber hinaus konnte auch 
schon sehr vielen Angehörigen der 
Zugang zu Unterlagen von verstorbe-

nen Familienmitgliedern ermöglicht 
werden.

Als erstes großes Projekt wird in 
Kürze die Dissertation von Matthias 
Klein zur „NS-Rassenhygiene im 
Regierungsbezirk Trier“ abgeschlos-
sen.3 Ein vergleichbares Projekt für 
den Regierungsbezirk Koblenz steht 
leider noch aus.

Überblick über die Bestände des 
Landeshauptarchivs Koblenz
Die folgenden Tabellen sollen  
Interessierten einen ersten Überblick 
über die Bestände des Landeshaupt-
archivs geben. Zunächst werden die 
einschlägigen Bestände des Landes-
hauptarchivs beschrieben, bevor 
wichtige ergänzende Überlieferungen 
in anderen Beständen des Landes-
hauptarchivs aufgezeigt werden.  
Zum Abschluss wird auf Überliefe-
rungen in anderen deutschen Archi-
ven verwiesen. In diesem Kontext  
sei auch auf den Beitrag von Herrn  
Parzer zur Quellenlage in den polni-
schen Archiven hingewiesen.

Aufsätze Jörg Pawelletz
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Bestandsnummer Bestandsname Inhalte (Schwerpunkte)

426,006 Provinzial Heil- und Pflegeanstalt 
(1876-1946),  
Landesnervenklinik (1946-1996) und 
Rhein-Mosel-Fachklinik

Patientenakten; Patientenverwaltung 
(Amtsbücher); Patientenkarteien, 
Meldebögen, Transportlisten (v. a. als 
Nachweise von im Rahmen der  
Patientenmorde „verlegten“ Patienten)

512,001 ff. Gesundheitsämter Sachakten und Karteien sowie Einzel-
fallakten zur NS „Erb- und Rassen- 
pflege“ (v. a. Sterilisationsakten, 
grundsätzlich auch die der Erb-
gesundheitsgerichte,4 Sippenakten); 
Unterlagen zu Patienten der Heil- und 
Pflegeanstalt Bendorf-Sayn5

540,001 ff. Bezirksämter für Wiedergutmachung Einzelfallakten der Betreuungsstellen 
für die Opfer des Faschismus

572,001 ff. Finanzämter Einzelfallakten zur „Arisierung“  
und Rückerstattung von jüdischem  
Vermögen

583,001 ff. Landgerichte v. a. Prozessakten der Kammern für  
Wiedergutmachung und Rückerstat-
tung; Sachakten zur Erbgesundheits-
pflege und -gerichte

Bestände des Landeshauptarchivs mit umfangreichen Archivalien  
zur NS-Rassenhygiene und zur Aufarbeitung von NS-Unrecht nach 1945
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Bestandsnummer Bestandsname Inhalte (Schwerpunkte)

584,001 ff. Staatsanwaltschaften Straf- und Ermittlungsakten,  
v. a. gegen Ärzte und anderes  
Personal der Anstalten

602,001 ff. Amtsgerichte Vormundschaftsakten, Erbgesund-
heitsgerichtsregister (Amtsgericht 
Trier), Erbgesundheitsgerichtsakten 
(Amtsgericht Koblenz)

605,001 ff. Justizvollzugsanstalten Gefangenenpersonalakten

856 Landeskommissar für die politische 
Säuberung in Rheinland-Pfalz

Sammelakten und Einzelfallakten der 
Entnazifizierung (Spruchkammer- 
akten) der ehemaligen Regierungsbe-
zirke Koblenz, Trier und Rheinhessen

922 Oberfinanzdirektion Koblenz Einzelfallakten zur „Arisierung“  
und Rückerstattung von jüdischem 
Vermögen

932 Landesamt für Jugend und Soziales Fürsorgeerziehungsakten des  
Landesjugendamtes

933,002; 933,003; 
933,004

Landesschulen für Blinde oder 
Gehörlose (ehemalige Taubstummen-
anstalten Neuwied und Trier bzw. 
ehemalige Provinzialblindenanstalt 
Neuwied)

Schülerpersonalakten; Schüler-  
verwaltung, Erbbiologische Anfragen 
(Taubstummenanstalt Trier)
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Bei vielen sachbezogenen Frage- 
stellungen, aber natürlich auch bei 
personenbezogenen Recherchen, 
sind über den konkreten Sachver- 
halt hinaus wichtige Zusammen-
hänge zu erforschen. Daher sind 
je nach Fragestellung, regionalem 
Schwerpunkt und/oder verwaltungs- 
geschichtlicher Zugehörigkeit  
weitere Bestände des Landeshaupt- 
archivs zu beachten. In diesen  
Beständen können Unterlagen zu 
einzelnen Personen, Anstalten oder 
Sachthemen vorhanden sein. Daher 
sollten je nach Untersuchungszeit-
raum Teile dieser Bestände grund-
sätzlich als Ergänzung zu Rate  
gezogen werden.

In der folgenden Tabelle sind die 
wichtigsten Bestände aufgelistet. Im 
Einzelnen können weitere Bestände 
hinzukommen, die im Rahmen einer 
archivischen Beratung erläutert  
werden können. Da es sich bei den 
Akten dieser Bestände in vielen 
Fällen um Sachakten handelt, sind 
Benutzungen aufgrund der kürzeren 

AufsätzeJörg Pawelletz

Bestände des Landeshaupt- 
archivs mit ergänzenden  
Informationen

Bestandsnummer Bestandsname

403 Oberpräsidium der Rheinprovinz

441 Bezirksregierung Koblenz

442 Bezirksregierung Trier

443 Bezirksregierung Montabaur

517,001 ff. Polizeipräsidien  
(Polizeidirektionen)

655,001 ff. Amtsverwaltungen und Land- 
gemeinden (Bürgermeistereien)

662,001 ff. NSDAP und verwandte  
Provenienzen der NS-Zeit

860 Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

880 Ministerium des Innern und  
für Sport

930 Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Umwelt Rheinland-Pfalz
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Sachaktensperrfrist grundsätzlich 
einfacher und oftmals ohne Antrag 
auf Sperrfristverkürzung möglich.

Hinzu kommen die Bestände der 
Landratsämter, der Kreise und kreis-
freien Städte, die nicht in einer 
Bestandsgruppe zusammengefasst 
sind. Einen Überblick über alle  
Bestände ist über die Online-Daten-
bank der Landesarchivverwaltung 
Rheinland-Pfalz zu finden:  
http://www.archivdatenbank. 
lha-rlp.de/ 

Unterlagen außerhalb des  
Landeshauptarchivs Koblenz 

Die verschiedenen historischen 
Epochen und Zäsuren führen dazu, 
dass Archive aufgrund der jewei-
ligen verwaltungsgeschichtlichen 
Besonderheiten immer nur für einen 
bestimmten Teil der Überlieferung 
zuständig sind. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass je nach Frage-
stellung auch Archive außerhalb des 
Sprengels des Landeshauptarchivs zu 
berücksichtigen sind.

Darüber hinaus sind wichtige  
Aktengruppen noch nicht an die  
zuständigen Archive abgegeben  
worden, da sie noch von der zustän-
digen Behörde benötigt werden.  
Dies betrifft v. a. die Akten zur Wie-
dergutmachung nach dem Landes-
entschädigungsgesetz (LEG) bzw. 
dem Bundesentschädigungsgesetz 
(BEG), die noch bis auf weiteres in 
der Verfügungsgewalt des Amtes 
für Wiedergutmachung in Saarburg 
liegen, allerdings dort auf Antrag 
grundsätzlich auch benutzt werden 
können.

Die folgende Tabelle gibt – ohne  
Anspruch auf Vollständigkeit – einen 
Überblick über wichtige Archive und 
Archivbestände außerhalb des Lan-
deshauptarchivs Koblenz. Kontakt-
daten finden sich in den allermeisten 
Fällen über Internetportale wie das 
Archivportal für den Südwesten  
(https://www.landeshauptarchiv.de/ 
index.php?id=593) oder  
das Archivportal Deutschland  
(https://www.archivportal-d.de/). 

Aufsätze Jörg Pawelletz
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Archiv-/Behördenname Sprengel/Zuständigkeiten/Bestände (Auswahl)

Landesarchiv Speyer v. a. Gesundheitsämter, Finanzämter, Landgerichte, Bezirksämter  
für Wiedergutmachung des ehemaligen Regierungsbezirkes 
Rheinhessen-Pfalz; Staatserziehungsanstalt Speyer (Bestand O 31), 
frühere Landesnervenklinik Alzey (heute Teil des Landeskranken-
hauses) (Bestand O 42)

Kommunalarchive Innerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz

Bundesarchiv Überlieferung von Reichs- und Bundesbehörden,  
v. a. Bestand R 179 (Kanzlei des Führers, Hauptamt II b) mit  
30.000 Patientenakten von Opfern der 1. Tötungsphase, R 8150 
(Reichsvereinigung der Juden in Deutschland), Bestand R 165  
(Rassenhygienische und kriminalbiologische Forschungsstelle  
des Reichsgesundheitsamtes) sowie „Das Gedenkbuch des  
Bundesarchivs für die Opfer der nationalsozialistischen Juden-
verfolgung in Deutschland (1933-1945)“

Archivverwaltungen aller  
Bundesländer

u. a. Erbgesundheitsgerichtsakten (aufgrund der erwähnten  
Verteilung der Akten nach dem Wohnortprinzip)

Archiv des Landschafts- 
verbandes Rheinland

Landesjugendamt der Rheinprovinz vor 1945,  
u. a. Fürsorgeerziehungsakten von zwangssterilisierten Fürsorge-
zöglingen; Sammlung „Euthanasie“, Unterlagen zu Heil- und  
Pflegeanstalten der Rheinprovinz, Bestand Psychiatrie und  
Erweiterte Armenpflege (u. a. mit Unterlagen zu Zwangssterilisa-
tionen und Patientenmorden)

AufsätzeJörg Pawelletz
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Archiv-/Behördenname Sprengel/Zuständigkeiten/Bestände (Auswahl)

Archive von Trägern ehemaliger 
Heil- und Pflegeanstalten

Innerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz6

Archive der Kliniken und  
Einrichtungen für Behinderte 
und psychisch Kranke

Innerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz

Archiv des Internationalen 
Suchdienstes (ITS) in  
Bad Arolsen

Schicksal von NS-Verfolgten, v. a. Inhaftierung, Zwangsarbeit und 
befreite Überlebende

Landesamt für Finanzen –  
Amt für Wiedergutmachung 
Saarburg

Einzelfallakten nach dem LEG und BEG aus Rheinland-Pfalz und 
außerhalb Europas (v. a. Israel und USA)

Les Archives Diplomatiques 
du ministère des Affaires 
étrangères, La Courneuve

Unterlagen der französischen Besatzungsverwaltung nach dem 
Zweiten Weltkrieg (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-
diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds- 
et-collections-d-archives/article/portail-de-rechercher-et) 
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1  Siehe hierzu auch folgenden Beitrag:  
Hocke, Michaela / Pawelletz, Jörg: Neue Quellen  
für neue Forschungen. Intensive Erschließung 
von personenbezogenen Einzelfallakten der  
Gesundheits- und Sozialverwaltung ermög- 
lichen neue Fragestellungen und Forschungs- 
ansätze, in: Unsere Archive Nr. 59 (2014),  
S. 35-39.

2  Aus Datenschutzgründen und im Hinblick  
auf die derzeit geführte Kontroverse um die  
Namensnennung von Euthanasieopfern sind  
in diesem Begleitband und in der Ausstellung 
Namen von Opfern teilweise nur in anonymi-
sierter Form angegeben, auch wenn die  
archivischen Sperrfristen bereits abgelaufen 
sind. Die Anonymisierung erfolgt insbesondere 
bei Auszügen aus Krankenakten oder Sterilisa-
tionsakten oder bei der Beschreibung intimer, 
herabwürdigender Inhalte.

3  Informationen zum Projekt sind auf folgender 
Internetseite zu finden:  
https://www.uni-trier.de/index.php?id=55046 
(Stand: 05.09.2017).

4  Aufgrund eines Runderlasses des RMDI vom  
28. März 1935 sollten die Sterilisationsakten  
der Erbgesundheitsgerichte nach Abschluss  
eines Verfahrens an das Gesundheitsamt zur 
Aufbewahrung übersandt werden, in dessen  
Zuständigkeitsbereich der/die Betroffenen  
seinen/ihren Wohnsitz hatte.

5  LHAKo Bestand 512,001, Nr. 2568 – 2570  
(v. a. Sterilisation, Patienten- und Deportations-
listen).

6  Siehe hierzu: Quellen zur Geschichte  
der ‚Euthanasie‘-Verbrechen 1939-1945 in  
deutschen und österreichischen Archiven.  
Ein Inventar, im Auftrag des Bundesarchivs  
bearb. von Harald Jenner, 2003  
(https://www.bundesarchiv.de/geschichte_ 
euthanasie/).
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“Der Zugang zu den Akten 
der staatlichen Archive 
Polens ist grundsätzlich für 
jedermann möglich.”
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QueLLen zu ns-”euthanasie”- 
vErbrEchEn im bEsEtZtEn PolEn
Mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen begann der 
Zweite Weltkrieg, der fatale Konsequenzen auch für die 
in den Anstalten, Heimen und psychiatrischen Kranken-
häusern des Landes lebenden Patienten hatte. 

S eit Ende 1939 wurden sie in  
den dem Dritten Reich ein-
verleibten neu geschaffenen 

Gauen Danzig-Westpreußen und  
dem Reichsgau Wartheland Opfer 
systematischer Mordprogramme, 
während im Generalgouvernement 
und Ost-Oberschlesien sowie dem 
Regierungsbezirk Zichenau einzelne, 
untereinander nicht koordinierte 
Aktionen stattfanden. Die Frage nach 
den Quellen zu diesen Verbrechen 
wurde bereits 2001/2002 von Jerzy 
Grzelak gestellt, der in einer syste-
matischen Abfrage Staats- und an-
dere Archive sowie Bibliotheken  

in Polen auswertete, dabei aber  
trotz sorgfältiger Recherche auf  
vielfältige Probleme stieß. Ein Teil 
dieser Probleme lag auch im Ansatz 
der Studie, da zu spezifisch nur nach  
direkten Quellen zu den Patienten-
morden gefragt wurde; Überlieferun-
gen von Institutionen, die mit den 
Verbrechen administrativ befasst 
waren aber nicht oder nur unzu- 
reichend Beachtung fanden bzw.  
nur angedeutet wurden. Auch sind 
viele der Angaben mittlerweile ver-
altet, da einige Bestände nicht mehr 
dort aufbewahrt werden, wie bei 
Grzelak angegeben.1

Aufsätze Robert Parzer
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Dieser Aufsatz kann nicht zum Ziel 
haben, das 2001 vorgelegte Inven- 
tar Punkt für Punkt zu verbessern,  
sondern soll anhand von einigen 
praktischen Beispielen aufzeigen, 
dass eine Quellenkunde zu den  
NS-”Euthanasie”-Verbrechen im 
besetzten Polens eine zwar aufwän-
dige, aber lohnende und spannende 
noch zu bewältigende Aufgabe wäre.
Da die besondere Expertise des  
Autors auf der Geschichte des 
Warthegaus liegt, wird die Quellen-
situation zu diesem Teil des Drit-
ten Reiches detaillierter reflektiert 
werden als die anderer Gebiete. In 
Betracht zu ziehen sind immer auch 
Bestände deutscher Archive, die im 
Rahmen dieses Beitrages aber nicht 
diskutiert werden können. 

Um die besonders schwierige Quel-
lenlage zu verdeutlichen, kann ein 
Vergleich der überlieferten Patien-
tenakten herangezogen werden: Zu 
den etwa 70.000 in den Gaskammern 
der T4-Tötungsanstalten ermordeten 
Patienten gibt es etwa 30.000 Pati-
entenakten, die in einer Institution, 
dem Bundesarchiv in Berlin, zugäng-
lich und über invenio recherchierbar 
sind. Zu den etwa 10.000 ermordeten 

polnischen Patienten gibt es eine  
unbekannte Zahl von Patienten-
akten. Unbekannt deshalb, weil sie 
noch niemand zählte, geschweige 
denn systematisch auswertete, wie 
dies mit einem repräsentativen  
Sample der Akten der T4-Opfer aus 
dem Altreich geschah.2  In Deutsch-
land existieren darüber hinaus an 
allen sechs Tötungsanstalten mitt-
lerweile Gedenkstätten, die teils  
seit vielen Jahren zusätzliche Daten 
sammeln und zugänglich machen.  

In Polen gibt es nur eine, das Museum 
des Märtyrertums der Großpolen in 
Poznań, wo die NS-”Euthanasie”-
Verbrechen nur einen sehr geringen 
Teil der Forschungs- und Bildungs-
aktivitäten ausmachen und das über 
keine Quellenbestände verfügt. So 
mag es auch nicht weiter verwun-
dern, dass es im Gegensatz zu meh-
reren hundert publizierten Biogra-
fien von deutschen Opfern nur eine 
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Zu den 10.000 ermordeten polnischen  
Patienten gibt es eine unbekannte Zahl von 
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einzige einer ermordeten polnischen 
Patientin gibt.3

Im Folgenden seien einige Bestände 
benannt, die für die Forschung be-
sonders interessant sind und in 
Deutschland in den letzten Jahren  
einen kleinen Forschungsboom  
auslösten, nämlich die Akten von  
Patienten der großen Heil- und Pfle-
geanstalten. Dazu existieren in drei 
polnischen Archiven relevante Über-

lieferungen: In der Außenstelle  
Gdynia des Staatsarchives Danzig 
liegen mehrere tausend Akten der 
Heil- und Pflegeanstalt Konradstein 
(Kocborowo), darunter auch Verwal-
tungsakten und Transportlisten.

Im Staatsarchiv Gorzów Wielkopol-
ski finden sich im Bestand eben-
falls mehrere tausend Patientenak-
ten von Personen, die in der Anstalt 
Meseritz-Obrawalde hospitalisiert 
und dort ab 1942 Opfer von Hunger- 

und Giftmorden wurden. Ebenfalls 
vorhanden sind Transportlisten und 
einige Akten zu Pflegern und Ärzten, 
jedoch keine Verwaltungsakten. 

In der Außenstelle Sieradz des Staats-
archives Łódź werden Akten zur An-
stalt Warta aufbewahrt, worunter 
auch einige hundert Patientenakten 
sind. Daneben können Aufnahme- 
und Sterbebücher benutzt werden; 
Verwaltungsakten sind kaum vorhan-
den. Im Staatsarchiv  Łódź selbst sind 
seit dem Jahr 2016 ebenfalls einige 
hundert Patientenakten des psychia-
trischen Krankenhauses Kochanówka 
benutzbar. Dieser Bestand enthält 
jedoch nicht die Akten von Personen, 
die dem Patientenmord zum Opfer 
fielen, sondern vor allem von Tuber-
kulosekranken, die meist als geheilt 
wieder entlassen wurden. Noch nicht 
in einem staatlichen Archiv befinden 
sich Unterlagen zur Heil- und Pfle-
geanstalt Tiegenhof. Sie sind noch 
in dem bis heute bestehenden Kran-
kenhaus gelagert. Unter diesen Akten 
befinden sich auch Verwaltungs-  
und Personalakten von Beschäftigten  
der Anstalt, unter anderem die von  
Dr. Victor Ratka, der in seiner Rolle 
als Gutachter für die Aktion T4 für 
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Der Zugang zu den Akten  
der staatlichen Archive Polens ist  

grundsätzlich für jedermann möglich.  
Dennoch gibt es einige Fallstricke.
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den Tod hunderter Patienten verant-
wortlich war. 

Interessant für Forschende, die  
sich für die Geschichte der Anstalt 
Andernach interessieren, könnte ein 
Bestand des Staatsarchives Wrocław 
sein. Unter den Akten der Provinizal-
verwaltung Schlesiens findet sich 
eine Akte zur Belegung u. a. der  
Anstalt Lüben mit TBC-Kranken ab 
dem 8. August 1941.4 Aus Andernach  
waren Patienten neben Lüben auch 
nach Landsberg/Warthe gebracht 
worden. Die Unterlagen dieser An-
stalt dürfen allerdings als verloren 
gelten, jedoch gibt es Unterlagen des 
Standesamtes, das auch die Todes-
fälle der Anstalt verzeichnete.5

Neben diesen Beständen sind - je 
nach Forschungsfrage - auch noch 
andere von Interesse. Einige Hin-
weise auf ermordete Patienten fin-
den sich in den Überlieferungen der 
Amtsgerichte, soweit sie Personen 
betreffen, die unter Vormundschaft 
oder Pflegschaft gestellt wurden. 
Beispielhaft sei hier nur der Bestand 
zum Amtsgericht Driesen (Drez-
denko) genannt, in dem die Akten 
Dutzender Personen geführt werden, 

die aus verschiedenen Anstalten (vor 
allem aus Meseritz und Landsberg/
Warthe) in den Warthegau gebracht 
und dort ermordet wurden, und die in 
keinen anderen Quellen Erwähnung 
finden.6 In den Akten der Landrats-
ämter, Amtskommissare oder auch 
zentraler Besatzungsbehörden finden 
sich hingegen Korrespondenzen und 
auch Personalakten, die Aufschluss 
geben können über die Planung und 
Durchführung der Morde, ohne dass 
dabei explizit Patienten genannt 
werden. 

Der Zugang zu den Akten der Staat-
lichen Archive Polens ist grund-
sätzlich für jedermann möglich. 
Dennoch gibt es einige Fallstricke: 
Neben die sprachlichen Schwierig-
keiten, die allerdings geringer sind, 
als die Meisten annehmen, traten in 
diesem Jahr verschärfte Regelungen 
bezüglich der überlieferten Kran-
kenakten in Kraft.7 Damit fand eine 
sehr benutzerfreundliche und im 
Vergleich zu deutschen Regularien 
liberale Zugangsgewährung ein Ende. 
War bis dahin etwa das Findbuch 
zu der Anstalt Meseritz-Obrawalde 
im Internet auf der Archivplattform 
szukajwarchiwach.pl einsehbar, so 
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ist dies nun nicht mehr möglich - es 
wurde depubliziert. Die Schutzfrist 
ist besonders strikt gewählt worden, 
da sie bis 100 Jahre nach dem letzten 
Eintrag in die Krankenakte greift, was 
bedeutet, dass die hier interessie-
renden Bestände im Extremfall erst 
wieder im Februar 2045 öffentlich 
zugänglich sein werden. Um die Frist 
abzukürzen, ist nun entweder ein 
persönlicher Verwandtschaftsgrad zu 
der gesuchten Person oder ein durch 
Empfehlungsschreiben einer wissen-
schaftlichen Institution dargelegtes 
wissenschaftliches Interesse nach-
zuweisen. Wie sich diese Änderung 
praktisch auswirkt, bleibt aber noch 
abzuwarten. 

Wesentlich weniger restriktiv, wenn 
auch nicht unbürokratisch, ist der 
Zugang zu den Beständen des Insti-
tuts des Nationalen Gedenkens.9 Von 
besonderer Bedeutung sind Ermitt-
lungsakten von Polizei und Staatsan-
waltschaften zu NS-”Euthanasie”-
Verbrechen, die seit 1945 teilweise bis 
heute geführt werden. Grundsätzlich 
ist zu diesen Ermittlungen zu sagen, 
dass sie wegen zweier Hindernisse 
nicht den allergrößten Quellenwert 
besitzen: Erstens waren die national-

sozialistischen Patientenmorde bis  
in die 1980er Jahre hinein auch in 
Polen nicht das Hauptinteresse von 
Strafverfolgungsbehörden, zwei- 
tens scheiterten die Ermittlungen  
an dem Umstand, dass die allermeis-
ten Täter nicht in Polen ergriffen 
werden konnten und Auslieferungen  
aus Deutschland (Ost wie West) nicht 
stattfanden. Besonders die frühen 
Ermittlungen aber sind bis zu einem 
Grad für Forscher deshalb interes-
sant, weil damals noch Augenzeugen 
 der Verbrechen ausfindig gemacht 
und verhört werden konnten.  
Neben den Ermittlungsakten sind 
noch verstreute Bestände deutscher 
Provenienz von Bedeutung, die als 
Überreste deutschen Verwaltungs-
handelns Aufschluss geben können 
über die Karrieren von Tätern oder 
deren Gehilfen. Zur Recherche  
dieser Akten muss allerdings auch 
ein Antrag gestellt werden, um  
in den Lesesälen die – im Übrigen 
exzellent aufbereitete – Archiv- 
datenbank nutzen zu können. Als  
ein Beispiel sei nur die Personalakte 
von Otto Fischer genannt, der als  
Beamter der Gauselbstverwaltung 
des Warthegaues mit der Leitung  
eines Sonderstandesamtes betraut 
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war, das die Patientenmorde ad- 
ministrativ abwickelte und der  
später zum Leiter eines Arbeits-
hauses in Bojanowo (Schmückert) 
ernannt wurde.10 Erst seit kurzem 
 zugänglich sind die Akten aus  
dem Ermittlungsverfahren und dem  
Prozess gegen Henryk Mania, der  
der Beihilfe zum Völkermord im  
Vernichtungslager Kulmhof ange-
klagt war und 2002 zu acht Jahren  
Haft verurteilt wurde. Mania war vor 
seiner Tätigkeit als Mitglied eines 
polnischen Arbeitskommandos in 
diesem zentralen Ort des Holocaust 
auch an der Beseitigung von Leichen 
ermordeter Psychiatriepatienten  
beteiligt, was zwar kein Anklage-
punkt in dem Prozess war, aller-
dings doch zur Sprache kam.11

Unter den nichtstaatlichen Archiven 
ist das der Historischen Kommission 
der Polnischen Psychiatrie zu  
nennen.12 Untergebracht in einem 
psychiatrischen Krankenhaus am 
Stadtrand von Warschau, bewahrt es 
eine interessante und umfangreiche 
Sammlung an Dokumenten zur  
Geschichte der polnischen psychiat-
rischen Krankenhäuser und hervor-
gehobener Psychiater auf. Die hier 

am meisten interessierende Samm-
lung zur Ermordung der polnischen 
psychiatrischen Patienten entstand 
in den 1980er Jahren, als Dr. Zdzisław 
Jaroszewski begann, Materialien für 
eine Publikation zu dem Thema zu 
sammeln.13 Selbst ein Zeuge des Ab-
transportes von Patienten der Anstalt 
Owinsk, nahm er Kontakt zu anderen 
Zeitzeugen und jüngeren Ärzten auf 
und bat um die Erstellung von Texten 

und die Überlassung von historischen 
Dokumenten. So gibt es für jedes 
psychiatrisches Krankenhaus eine 
Archivmappe, die meistens Korres-
pondenz, Erinnerungsberichte und 
Fotografien enthält; manches Mal 
auch Patientenlisten und Auszüge 
aus unveröffentlichten oder nur als 
graue Literatur kursierenden Fest-
schriften zu bestimmten Jahrestagen 
von Krankenhäusern. So findet sich 
in der Mappe zur Anstalt Tworki auch 
eine Liste von Patienten, die im Jahr 
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1943 aus Andernach dorthin depor-
tiert wurden. 

Ohne Zweifel kann abschließend 
gesagt werden, dass für zahlreiche 
Gedenkinitiativen und Angehö-
rige die nähere Beschäftigung mit 
in polnischen Archiven verwahr-

ten Quellen sehr lohnend ist. Viele 
der hier vorgestellten Akten geben 
schließlich auch Auskunft über Opfer 
der NS-„Euthanasie“-Verbrechen, 
die aus dem Gebiet des heutigen 
Deutschland stammen und über die 
ansonsten keine oder kaum Quellen 
vorliegen.14

1  Jerzy Grzelak, Quellen zur Geschichte der  
Euthanasie-Verbrechen, Berlin 2001. Online 
abrufbar unter https://www.bundesarchiv.de/
geschichte_euthanasie/Inventar_euth_ 
polen.pdf.

2  Petra Fuchs u. a. (Hrsg.), “Das Vergessen der 
Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst: 
Lebensgeschichten von Opfern der national-
sozialstischen ”Euthanasie”, Göttingen 2008.

3  http://gedenkort-t4.eu/de/
vergangenheit/j%C3%B3zefa-majewska.

4  Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział 
Samorządowy Prowincji źląskiej (Provinzial-
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Cywilnego [Standesamt], Ul. Kazimierza  
Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
Email: usc@um.gorzow.pl. 

6  Archiwum Państwowe Gorzów Wielkopolski 
(Staatsarchiv Landsberg/Warthe), Bestand Sąd 
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7  Artikel 16 des Gesetzes über den nationalen 
Archivbestand und die Archive, zuletzt geändert 
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Berlin 2017, S. 47-55.
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two Psychiatriczne Komisja Naukowa Historii 
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14  Der Autor ist Angehörigen und Gedenkinitia-
tiven gerne bei der Suche nach Informationen 
behilflich.
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„Eugenik gab es vor  
Hitler und es gibt sie  
bis heute.“ 1 
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EugEnik vor 1933. 
von dEr soZialutoPiE Zur grundlagE 
EinEr massEnvErnichtung
Die sozialutopische Diskussion um Eugenik bzw.  
Rassenhygiene reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück 
und wurde nicht nur in Deutschland geführt.2 

D er Begriff der „Eugenik“, der 
erstmals im Jahr 1883 von 
dem Naturforscher Francis 

Galton formuliert wurde,3 beinhal-
tet die Entwicklung und Anwendung 
wissenschaftlicher Konzepte auf die 
Bevölkerungs- und Gesundheits- 
politik mit dem Ziel, den Anteil der 
als positiv bewerteten Erbanlagen  
zu vergrößern und die als negativ be-
werteten Erbanlagen zu verringern. 

Basierend auf den Evolutions- 
theorien von Charles Robert Darwin 
aus dem Jahr 1859, übertrug der  
sogenannte Sozialdarwinismus die 

hier formulierten Thesen der natür-
lichen Auswahl, der Entstehung der 
Arten und der Mechanismen von Re-
produktion, Mutation und Selektion 
auf die menschliche Gesellschaft4 
und präsentierte sie als wissen-
schaftlich fundierte Lösungsansätze 
für sozialpolitische Probleme der  
Gesellschaft.5 Durch Autoren wie 
Ernst Haeckel, dessen Bücher eine 
große Verbreitung fanden, wur-
den die Theorien Darwins zu einer 
Abstammungslehre ausgebaut.6 
Haeckel, der als einer der Wegbe- 
reiter von Eugenik und Rassen- 
hygiene in Deutschland anzusehen 
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ist, diskutierte in seinen Werken 
Selektionsmechanismen und Züch-
tungsgedanken. So trat er u. a. für die 
Euthanasie behinderter Kleinkinder 
ein. „Es kann daher auch die Tötung  
von neugeborenen verkrüppelten Kin-
dern, wie sie z. B. die Spartaner be-
hufs der Selection des Tüchtigen übten, 
vernünftiger Weise gar nicht unter den 

Begriff des Mordes fallen, wie es noch in 
unseren modernen Gesetzbüchern ge-
schieht. Vielmehr müssen wir dieselbe als 
eine zweckmäßige, sowohl für die Bet-
heiligten wie für die Gesellschaft nützli-
che Maß-regel billigen.“7 

Alfred Ploetz prägte durch seine 
Werke schließlich den Begriff der 
Rassenhygiene. Als Gründer der  
Gesellschaft für Rassenhygiene im 
Jahre 1904 formulierte er Ende des  
19. Jahrhunderts konkrete rassen-

hygienische Ideen und Forderungen.8 
„Die Erzeugung guter Kinder […] wird 
nicht irgendeinem Zufall einer ange-
heiterten Stunde überlassen, sondern 
geregelt nach Grundsätzen, die die  
Wissenschaft für Zeit und sonstige Bedin-
gungen aufgestellt hat.[…] Stellt es sich 
trotzdem heraus, dass das Neugeborene 
ein schwächliches oder ein missgestal-
tetes Kind ist, so wird ihm von dem Ärzte 

Karl Binding/Alfred Hoche: Die Freigabe der  
Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß 
und ihre Form, 2. Aufl., Leipzig 1922 
» LHAKo Bibliothek A 16522

Festzustellen ist allerdings, dass die  
Befürworter der Eugenik in allen  
politischen und gesellschaftlichen Bereichen  
anzutreffen waren und dies nicht nur  
in Deutschland. Eugenik und Rassenhygiene 
war auch eine internationale Bewegung.
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Collegium, das über den Bürgerbrief der 
Gesellschaft entscheidet, ein sanfter Tod 
bereitet, sagen wir durch eine kleine  
Dose Morphium“.9 Als einflussreicher 
 Vertreter des Sozialdarwinismus 
forderte Ploetz eine gesamtgesell-
schaftliche Veränderung, die die 
Fortschritte in Medizin und sozialer 
Fürsorge deutlich kritisierte und die 
Wohlfahrtspflege in Frage stellte.10 
„Armen-Unterstützung darf nur mi-
nimal sein und nur an Leute verabfolgt 

werden, die keinen Einfluss mehr auf  
die Brutpflege haben. Solche und andere 
 humane Gefühlsduseleien wie Pflege 
der Kranken, der Blinden, Taubstum-
men, überhaupt aller Schwachen hindern 
oder verzögern nur die Wirksamkeit der 
natürlichen Zuchtwahl.“11  Im Jahre 1895 
veröffentlichte der Student Adolf 
Jost eine Schrift mit dem Titel „Das 
Recht auf den Tod“.12  Jost trat für 
die Zulassung der ärztlichen Tötung 

eines unheilbar Kranken auf dessen 
ausdrückliches Verlangen ein. Dies 
dehnte er auch auf Kranke aus, die 
nicht in der Lage seien, ihr Recht auf 
den Tod selbst einzufordern. Hier sei 
es die „Pflicht“ der Gesellschaft, den 
Tod zu ermöglichen.13  Hinter diesem 
Ansatz steht allerdings auch eine 
ökonomische Argumentation. Die 
Gesellschaft sei von den Kranken zu 
entlasten, die weder für sich selbst 
von Nutzen seien, noch für andere, 
sondern im Gegenteil zu einer Belas-
tung würden.

Trotz dieser weitreichenden Diskus-
sionen bedurfte es allerdings der  
Erfahrungen aus dem Ersten Welt-
krieg und der sich daran anknüp-
fenden sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Krisen der Weimarer 
Republik, um konkrete Handlungs-
ansätze in den Mittelpunkt der poli-
tischen und juristischen Argumen-
tationen zu stellen. In den 1920er 
Jahren erreichten die Überlegungen 
der Vertreter der neuen „Wissen-
schaft“ der Rassenhygiene und die 
Auseinandersetzungen um eine 
gezielte Bevölkerungsentwicklung 
einen vorläufigen Höhepunkt und 
eine neue Radikalität. Der Psychia-
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In den 1920er Jahren erreichten  
die Überlegungen der Vertreter der neuen 

„Wissenschaft“ der Rassenhygiene und  
die Auseinandersetzungen um eine gezielte 

Bevölkerungsentwicklung einen vorläufigen 
Höhepunkt und eine neue Radikalität. 
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ter Alfred Hoche und der Jurist Karl 
Binding gehen in ihrer 1920 erschie-
nenen Schrift „ Die Freigabe der Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens“ 
den Schritt von der Diskussion über 
eine anhand der Erbanlagen gesteu-
erten Bevölkerungsentwicklung zu 
der Forderung nach einer geplanten 
Vernichtung menschlichen Lebens, 
der „Euthanasie“.14  Nicht nur der 
Gedanke, sondern auch die Forde-
rung nach einer Legitimierung der 

Tötung von kranken und behinderten 
Menschen war damit Grundlage einer 
breiten gesellschaftlichen Diskus-
sion.15  Bereits ein Jahr später wurde 
eine Hierarchie menschlicher Rassen 
veröffentlicht, die der „nordischen 
Rasse“ eine Überlegenheit zuschrieb 
und an die Spitze stellte.16

Diese Ideen und Überlegungen fan-
den in der Weimarer Republik eine 
weite Verbreitung und große Popu-
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Abbildung aus dem 
Schulbuch: Jakob Graf: 
Biologie für höhere 
Schulen, Berlin 1943 
»  Rheinische  

Landesbibliothek  
K Schu 215
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larität besonders auch in der Medi-
zin, der Wohlfahrtspflege und in der 
Psychiatrie.17   Während der Deutsche 
Ärztetag im Jahre 1921 in Karlsruhe 
einen Antrag auf gesetzliche Freigabe 
der „Vernichtung lebensunwerten 

Lebens“, der sich auf Binding und 
Hoche berief, allerdings fast einstim-
mig ablehnte,18 hatten die Mahner 
der Gefahr einer „Degeneration“ 
der Bevölkerung durch „minder-
wertiges Erbgut“ eine immer breiter 
werdende gesellschaftliche Zustim-
mung. Spätestens seit 1926 fanden 
diese Überlegungen auch Eingang in 
das konkrete staatliche Handeln. In 
den preußischen Provinzen wurden 
Eheberatungsstellen eingerichtet, die 
durch Aufklärung, Beratung und ent-
sprechendes Informationsmaterial 
vor allem die Aufgabe hatten, Ehen, 
die aus eugenischen Gesichtspunk-
ten wünschenswert waren, zu fördern 
und andere zu verhindern und zu 
freiwilligen Sterilisationen zu raten.19 
Diese Entwicklung gipfelte vorerst in 
den Entwürfen eines Sterilisations-
gesetzes in den Jahren 1931 und 1932 
durch den Preußischen Staatsrat, 
die aber noch vollständig unter der 
Prämisse der Freiwilligkeit formuliert 
waren.20

Festzustellen ist allerdings, dass die 
Befürworter der Eugenik in allen  
politischen und gesellschaftlichen 
 Bereichen anzutreffen waren und 
dies nicht nur in Deutschland.  
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Abbildung aus: Volk 
und Rasse, Heft 1, 1935 

» LHAKo Bestand 714,  
Nr. 3187
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NS-„Euthanasie“ im 20. Jahrhundert, hg. von 
Andreas Hedwig und Dirk Petter. (Schriften des 
Hessischen Staatsarchivs Marburg, 35), Marburg 
2017, S. 13-27, hier S. 16.

  Vgl. Hans-Walter Schmuhl: Rassenhygiene,  
Nationalsozialismus, Euthanasie: Von der 
Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten 
Lebens“ 1890-1945, Göttingen 1987.

  Vgl. Peter Weingart/Jürgen Kroll/Kurt Bayertz: 
Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik 
und Rassenhygiene in Deutschland,  
Frankfurt a.M. 2006.  

3  Vgl. Francis Galton: Inquiries into Human  
Faculty and its Development, London 1883. 

4  Vgl. Hans-Günther Zmarzlik: Der Sozialdar-
winismus in Deutschland als geschichtliches 
Problem, in: VHZG 11, 1993, S. 246-273. 

5  Vgl. Irmtraut Sahmland: Eugenik und Rassen-
hygiene im medizinischen Diskurs während  
der Weimarer Republik, in: Auslese der Starken, 
S. 27-45. 

6  Vgl. Ernst Haeckel: Die Welträthsel. Gemein-
verständliche Studien über Monistische  
Philosophie, Bonn 1899.

  Vgl. Ernst Haeckel: Die Lebenswunder. Gemein-
verständliche Studien über Biologische Philo-
sophie. Ergänzungsband zu dem Buche über die 
Welträthsel, Stuttgart 1904.

7  Ernst Haeckel: Die Lebenswunder, S. 23.

8  Vgl. Irmtraut Sahmland: Eugenik, S. 29.

Eugenik und Rassenhygiene war 
auch eine internationale Bewegung, 
die sich in anderen europäischen 
Ländern und in den USA sowie der 
Sowjetunion in unterschiedlichen 
Formen und mit unterschiedlicher 
Intensität ausdrückte.21

Nach 1933 hatten die Nationalsozi- 
alisten an viele der seit Ende des  
19. Jahrhunderts entwickelten Theo-
rien und Ideen angeknüpft. Auf der 
Grundlage einer aggressiven Propa-
ganda wurde eine Bevölkerungs- und 
Rassenpolitik umgesetzt, die sich vor 

allem durch ihren selektierenden und 
ausgrenzenden Charakter hervortat 
und alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens durchdrang. Nur im 
Deutschland der nationalsozialis- 
tischen Zeit konnte die Eugenik  
zu einer Staatspolitik pervertiert 
werden und zur Grundlage von staat-
lichen Institutionen und gesetzlichen 
Regelungen avancieren, die Massen-
sterilisationen und schließlich auch 
Patientenmorde im Sinne eines  
„gesunden Volkskörpers“ nicht nur 
theoretisch denkbar, sondern prak-
tisch zur Realität werden ließen. 

AufsätzeChristine Goebel
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9  Alfred Ploetz: Die Tüchtigkeit unserer Rasse 
und der Schutz der Schwachen. Ein Versuch 
über Rassenhygiene und ihr Verhältnis zu den 
humanen Idealen, besonders zum Socialismus. 
Grundlinien einer Rassen-Hygiene, 1. Theil, 
Berlin 1895, S. 144.

10  Vgl. Uwe Kaminsky: Sozialutopie, S. 15 f.

11  Alfred Ploetz: Die Tüchtigkeit unserer Rasse,  
S. 141 f.

  Vgl. auch Wilhelm Schallmeyer: Vererbung und 
Auslese im Lebenslauf der Völker. Eine staats-
wissenschaftliche Studie auf Grund der neueren 
Biologie, Jena 1903.

12  Vgl. Adolf Jost: Das Recht auf den Tod. Sociale 
Studie, Göttingen 1895.

  Vgl. Gerrit Hohendorf: Die Patientenmorde im 
Nationalsozialismus zwischen „rassenhygie-
nischer Ausmerze“, ökonomischen Kalkül und 
der vermeintlichen Erlösung vom Leiden, in: 
Auslese der Starken, S. 83-115, hier S. 85.

13  Vgl. Adolf Jost: Das Recht, S. 6.

14  Vgl. Karl Binding/Alfred Hoche: Die Freigabe der 
Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß 
und ihre Form, Leipzig 1920.

15  Vgl. Dirk Petter: Auslese der Starken –  
„Ausmerzung“ der Schwachen. Eugenik und  
NS – „Euthanasie“ im 20. Jahrhundert.  
Einführung in den Katalogteil, in: Ebenda,  
hg. von Andreas Hedwig und Dirk Petter, S. 229.

16  Vgl. Erwin Bauer/Eugen Fischer/Fritz Lenz: 
Menschliche Erblichkeitslehre und Rassen- 
hygiene, München 1921.

17  Vgl. Uwe Kaminsky: Sozialutopie, S. 18 f. 

  Vgl. Irmtraut Sahmland: Eugenik, S. 39 f.

18  Vgl. Udo Benzenhöfer: Der gute Tod?,  
München 1999, S. 107.

19  Vgl. u. a. LHAKo Bestand 441, Nr. 28570 und 
Bestand 441, Nr. 28670. Aus den Akten geht 
allerdings hervor, dass die Einsetzung der Ehe-
bratungsstellen nicht unkritisch gesehen wurde.

20  Vgl. Uwe Kaminsky: Sozialutopie, S. 18.

  Vgl. Joachim Müller: Sterilisation und Gesetz-
gebung bis 1933, Husum 1985, S. 101 f. 

21  Vgl. Uwe Kaminsky, a.a.O.

  Vgl. Michael Schwartz: Sozialistische Eugenik. 
Eugenische Sozialtechnologien in Debatten  
und Politik der deutschen Sozialdemokratie 
1890-1933, Bonn 1995.

  Vgl. Ingrid Richter: Katholizismus und Eugenik 
in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. 
Zwischen Sittlichkeitsreform und Rassen- 
hygiene, Paderborn 2001.

  Vgl. Jochen Christoph Kaiser: Sozialer Protes-
tantismus im 20. Jahrhundert. Beiträge zur  
Geschichte der inneren Mission 1914 bis 1945, 
Köln 1995.
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„Heute leide ich noch 
schwer darunter. Mein  
ganzes Leiden habe  
ich Herrn Dr. Loenhard  
zuzuschreiben, der  
meine Sterilisation  
durchgeführt hat.“ 1
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zwangssteriLisation 1934-19452

Schon bald nach der Machtübernahme schufen die  
Nationalsozialisten die gesetzlichen und institutionellen 
Voraussetzungen zur Umsetzung  ihrer „rassenhygienischen“ 
Bevölkerungspolitik. 

Z ur „allmählichen Reinigung 
des Volkskörpers“ sollte „erb-
gesunder“ Nachwuchs geför-

dert und „erbkranker“ Nachwuchs 
verhindert werden. Im Mittelpunkt 
stand die Zwangssterilisation von 
Kranken, Behinderten und Angehöri-
gen gesellschaftlicher Randgruppen. 

Als gesetzliche Grundlage für 
das Zwangssterilisationsverfahren 
diente das bereits am 14. Juli 1933 
verabschiedete „Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses“ 
(„Erbgesundheitsgesetz“). Mit der 
reichsweiten Einrichtung von Erb-
gesundheitsgerichten und Gesund-

heitsämtern  wurden die nötigen 
Strukturen geschaffen. Ausgewählte 
Krankenhäuser und Ärzte wurden 
dazu bestimmt, die Zwangssterilisa-
tionen und sogar Schwangerschafts-
abbrüche aus eugenischen Gründen 
durchzuführen. Dies ermöglichte den 
nationalsozialistischen Machthabern 
innerhalb von wenigen Jahren, ein in 
Umfang, Radikalität und Effektivität 
beispielloses Sterilisationsprogramm 
umzusetzen.

Für die vielen Opfer, zum großen Teil 
die besonders hilfsbedürftigen Mit-
glieder der Gesellschaft, bedeuteten 
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die Zwangssterilisationen Demüti-
gung, Verstümmelung und lebens-
lange Scham. 

Das Gesetz zur Verhütung  
erbkranken Nachwuchses  
und der Verfahrensablauf 
Das „Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933 
bestimmte, dass an sogenannten 
„Erbkrankheiten“ leidende Men-
schen sterilisiert werden sollten.3

Der Zwangscharakter des Gesetzes 
zeigte sich ganz deutlich in § 12.  
Dieser besagte, dass die „Unfrucht-
barmachung“ auch gegen den Willen 
des Betroffenen durchzuführen sei. 
Das Gesetz wurde durch zwei Geset-
zesänderungen und sieben Durch-
führungsverordnungen ergänzt und 
radikalisiert. In der Verordnung zur 
Ausführung des Gesetzes zur Ver- 
hütung erbkranken Nachwuchses 
vom 5. Dezember 1933 wurde aus-
drücklich die Zwangssterilisation  
von Kindern ab dem 10. Lebensjahr 
zugelassen, ab dem 15. Lebensjahr 
wie bei den Erwachsenen auch unter  
Anwendung unmittelbaren Zwanges.4 

Das jüngste Opfer, das bisher in  
den Akten des Landeshauptarchivs  
ermittelt wurde, war ein gehörloses 

Mädchen, Schülerin der Taubstum-
menanstalt Trier, das mit 12 Jahren 
und 2 Monaten zusammen mit  
ihrer 13-jährigen Schwester in den  
Sommerferien im Evangelischen 
Krankenhaus in Trier zwangssterili-
siert wurde.5

Mit der Gesetzesänderung vom  
26. Juni 1935 wurde die Beschwerde-
frist gegen den Beschluss des Erb-
gesundheitsgerichtes zur Zwangs-
sterilisation von einem Monat auf  
14 Tage herabgesetzt, vor allem  
aber der Schwangerschaftsabbruch 
aus eugenischen Gründen bis zum 
sechsten Monat legalisiert.6  Im  

ErbkrankhEitEn

Erbkrankheiten im Sinne des 
Gesetzes waren „angeborener 
Schwachsinn, Schizophrenie, 
zirkuläres (manisch-depressives) 
Irresein, erbliche Fallsucht, erb-
licher Veitstanz (Huntingtonsche 
Chorea), erbliche Blindheit, erbli-
che Taubheit und schwere erbliche 
körperliche Missbildung“. Zusätz-
lich konnte auch bei „schwerem 
Alkoholismus“ sterilisiert werden. 
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einschlägigen Gesetzeskommentar 
wird dazu ausgeführt: „Die Zulassung 
der Schwangerschaftsunterbrechung ist 
nur als die folgerichtige Weiterentwick-
lung des gesetzgeberischen Grundgedan-
kens anzusehen.“7

Das Gesetz regelte auch den Verfah-
rensablauf der Zwangssterilisation 
und bestimmte die daran beteiligten 
Institutionen. 

Anstaltsleiter, Ärzte und sonstige  
mit der Heilbehandlung befasste  
Personen waren zur Anzeige von Per-
sonen, die sie für „erbkrank“ hiel-
ten, verpflichtet. Daneben konnten 
und sollten auch weitere Personen 
und Institutionen „Verdachtsfälle“ 
beim Gesundheitsamt melden. In 
den Akten des Landeshauptarchivs 
sind Schreiben überliefert, in denen 
Lehrer ihre eigenen Schüler denun-
zierten.8 

Reichsweit wurden zwischen 1933 
und 1945  nahezu 1 Million Menschen 
angezeigt, rund 3 Prozent der Bevöl-
kerung im Alter von 16 bis 50 Jahren.9 

Nach dem Eingang der Anzeige wurde 
der Betroffene in der Regel in das 
Gesundheitsamt vorgeladen und 

musste sich einer amtsärztlichen 
Untersuchung unterziehen. War  
er in einer Anstalt untergebracht, 
wurde er vom dortigen Anstaltsarzt 
begutachtet. Im amtsärztlichen oder 
ärztlichen Gutachten wurde zuerst 
nach Erkrankungen oder „Abnor-
mitäten“ innerhalb der Familie ge-
fragt. Die Anamnese des Betroffenen  
selber ging weniger auf die Kranken-
geschichte als auf die soziale Ent-
wicklung inklusive Sexualleben und 
Straffälligkeit ein. Die körperliche 
Untersuchung und der psychische 
Befund wurden meistens nur ober-
flächlich durchgeführt bzw. erstellt. 
Das Gutachtenformular enthielt 
vorgegebene Begriffe, die der Amts-
arzt auch einfach nur unterstreichen 
konnte. 

Besonders fragwürdig war die am 
häufigsten angegebene Diagnose 
„angeborener Schwachsinn“. Sie 
wurde in erster Linie sozial und nicht 
medizinisch begründet und lieferte 
häufig den Vorwand für die Zwangs-
sterilisation sozial schwacher, sozial 
„auffälliger“ oder nicht systemkon-
former Menschen. 

Aufsätze Michaela Hocke
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Verfahrensablauf Zwangssterilisation  
nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“

anzeige beim amtsarzt/
gesundheitsamt

Anzeigepflichtig:
• Ärzte
•  Heilbehandler
• Hebammen
•  Gerichts- und  

Strafvollzugsbeamte
• Anstaltsleiter 

erwünscht, aber  
nicht verpflichtend:
• Beamte
• Fürsorgerinnen
• Lehrer
•  Behörden (Wohlfahrts-  

und Jugendämter)
•  Parteidienststellen  

(NSV u. a.) 

•  Amtsarzt/ 
Gesundheitsamt

• Betroffene/r bzw. Eltern
• Vormund
•  Pfleger (Vormundschaftsgericht) 

•  Anstaltsleiter  
(Kranken-, Heil-, Pflege-  
oder Strafanstalten)

keine Zwangssterilisation Zwangssterilisation 

Beschluss EGo Beschluss EGo

Antrag beim Erbgesundheitsgericht 

Beschluss des  
Erbgesundheitsgerichtes 

sterilisation beschlossen antrag abgelehnt 

Beschwerde beim Erbgesundheitsobergericht (EGO) 
(durch Betroffene/en, Antragsteller oder Amtsarzt)

ärztlicher  
Bericht an  

den Amtsarzt/ 
Gesundheitsamt
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Beim Antragsgrund „angeborener 
Schwachsinn“ wurde zusätzlich 
anhand eines Fragenkatalogs eine 
sogenannte „Intelligenzprüfung“ 
durchgeführt. Die Amtsärzte hielten 
sich auch hier der Einfachheit halber 
meistens an vorgegebene Fragen, die 
weder die oft geringe Schulbildung 
noch die Lebenswelt der Betroffenen 
berücksichtigten. 

Auf der Grundlage des Gutachtens 
wurde beim zuständigen Erbge-
sundheitsgericht der Antrag auf 
Zwangssterilisation gestellt. Über  
die Anträge auf Zwangssterilisation 
entschieden, häufig nur nach Akten-
lage, die Erbgesundheitsgerichte, 
vertreten durch einen Amtsrichter, 
einen beamteten und einen weiteren 
approbierten Arzt. Die beiden Ärzte 
konnten dabei den Richter überstim-
men. Die Urteilsbegründung stützte 
sich meistens auf die Angaben des 
Antragsgutachtens. 

Gegen den Beschluss des Erbge-
sundheitsgerichtes konnte beim zu-
ständigen Erbgesundheitsobergericht 
Einspruch eingelegt werden. Die Be-
schwerden im Sinne der Betroffenen 
blieben meistens ohne Erfolg.

War der Beschluss des Erbgesund-
heitsgerichtes rechtskräftig ge-
worden, wurde der Betroffene vom 
Gesundheitsamt aufgefordert, sich 
innerhalb von einem Monat bzw. 
von 14 Tagen in ein dafür zugelas-
senes Krankenhaus zu begeben und 
die Zwangssterilisation durchfüh-
ren zu lassen. Nach der Operation 
übersandte das Krankenhaus bzw. 
der operierende Arzt dem Gesund-
heitsamt einen ärztlichen Bericht in 
Form eines Formulars mit nur sehr 
knappen medizinischen Angaben zur 
Operation. 

Aufsätze Michaela Hocke

stErilisationsaktE

Sowohl beim Gesundheitsamt als 
auch beim Erbgesundheitsgericht 
wurde für den Betroffenen eine 
Sterilisationsakte geführt, in de-
nen die genannten Formulare ent-
halten sind. Daneben können sich 
weitere Unterlagen darin befinden, 
wie zum Beispiel Sippenfragenbö-
gen und Sippentafeln mit Angaben 
zu den Familienangehörigen und 
Vorfahren und auch Briefe der Be-
troffenen oder ihrer Angehörigen. 
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institutionen

Gesundheitsämter/ Amtsärzte
In der Weimarer Republik hatten 
kommunale Gesundheitsämter und 
staatliche Kreisärzte die Aufgaben 
des öffentlichen Gesundheitswe-
sens wahrgenommen. Nicht zuletzt 
zur Umsetzung der „Erb- und Ras-
senpflege“ wurden nun mit dem 
„Gesetz zur Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens“ vom 3. Juli 1934 
reichsweit zum 1. April 1935 Gesund-
heitsämter auf Kreisebene unter der 
Leitung eines Amtsarztes gegründet. 
Bei Bedarf sollten sie eigene „Be-
ratungsstellen für Erb und Rassen-
pflege“ einrichten.10  Zu den Auf-
gaben gehörte die „erbbiologische“ 
Erfassung der Bevölkerung sowie  
die Förderung der sogenannten 
„erbgesunden“ Familien, z. B. durch 
Überprüfung der Ehetauglichkeit als 
Voraussetzung für die Ausstellung 
von Ehetauglichkeitszeugnissen,  
Gewährung von Ehestandsdarlehen 
und Kinder- oder Ausbildungsbei-
hilfen. 

Die Kernaufgabe bezüglich der   
„Erb und Rassenpflege“  aber war 
die Durchführung des Erbgesund-

AufsätzeMichaela Hocke

Zeitungsartikel  
aus dem Trierer  
Nationalblatt vom  
3. September 1935 
über die Einrichtung 
einer Beratungsstelle 
für „Erb- und Rassen-
pflege“ im Kreis Daun
»   LHAKo Bestand 512,022, 

Nr. 8
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heitsgesetzes. In allen Phasen des 
Verfahrensablaufes war der Amtsarzt 
maßgeblich daran beteiligt.11

Im nördlichen Teil des heuti-
gen Bundeslandes Rheinland-Pfalz 
wurden auf Kreisebene 24 Gesund-
heitsämter eingerichtet.12  Bis auf das 
kommunale Gesundheitsamt Trier-
Stadt waren alle Gesundheitsämter 
staatlich.13

Erbgesundheitsgerichte 
Um den Anschein von Rechtsstaat-
lichkeit zu wahren, ordnete das Erb-
gesundheitsgesetz die Einrichtung 
von Erbgesundheitsgerichten und 
Erbgesundheitsobergerichten zum 
1. Januar 1934 an. Vor ihnen wurden 
die Sterilisationsverfahren verhan-
delt. Erbgesundheitsgerichte sollten 
denjenigen Amtsgerichten angliedert 
werden, an deren Sitz sich ein Land-
gericht befand. Der Zuständigkeits-
bezirk eines Erbgesundheitsgerichtes 
entsprach dem des jeweiligen Land-
gerichtes. Erbgesundheitsober- 

gerichte wurden am Sitz eines Ober-
landesgerichtes eingerichtet. 

Für die Gesundheitsämter in  
den Regierungsbezirken Koblenz  
(inklusive des bis 1937 oldenburgi-
schen Gesundheitsamtes Birkenfeld) 
und Trier waren die Erbgesundheits-
gerichte Koblenz bzw. Trier zustän-
dig, beide dem Erbgesundheits-
obergericht Köln zugeordnet.14  Die 
Gesundheitsämter Diez, Marienberg,  
Montabaur und St. Goarshausen, 
damals Regierungsbezirk Wiesbaden 
(Provinz HessenNassau), gehörten 
zum Bezirk der Erbgesundheits- 
gerichte Limburg15 bzw. Wiesbaden 
(für St. Goarshausen) mit dem zu-
ständigen Erbgesundheitsobergericht 
Frankfurt a. M.16 

Krankenhäuser
Zur Durchführung der Zwangssteri-
lisationen bestimmten die obersten 
Landesbehörden ausgewählte kom-
munale und staatliche Kranken-
häuser. Anstalten sonstiger Träger 
konnten sich freiwillig dazu bereit 
erklären. Neben privaten Kranken-
häusern taten dies v. a. die evangeli-
schen Häuser. Die katholische Kirche 
lehnte Zwangssterilisationen grund-
sätzlich ab. Im katholischen Trier 

Aufsätze Michaela Hocke

Zur Durchführung der Zwangs- 
sterilisationen bestimmten die obersten  

Landesbehörden ausgewählte kommunale 
und staatliche Krankenhäuser.
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• Bad Ems, Diakonissenheim (3)*
• Bad Kreuznach, Diakonieanstalten (399)
• Bad Kreuznach, Kreiskrankenhaus (60)
• Baumholder, Städtisches Krankenhaus (68)
•  Betzdorf, Röntgenlichtheilanstalt der 

Vereinigung der Krankenkassen (0)
• Birkenfeld, Elisabeth-Krankenhaus (76)
• Diez, Städtisches Krankenhaus (172)
• Idar-Oberstein, Städtisches Krankenhaus (145)
• Kirchen/Sieg, Evangelisches Krankenhaus (4)
• Kirn, Städtisches Krankenhaus (40)
•  Koblenz, Städtische Krankenanstalten 

Kemperhof (785)
•  Koblenz, Krankenhaus des Evangelischen 

Stiftes St. Martin (395)
• Koblenz, Elisabeth-Krankenhaus (825)
• Koblenz, Röntgeninstitut der AOK (18)
• Marienberg, Krankenhaus, nur Männer (12)
•  Nassau, Krankenhaus Henrietten-Theresen-Stift, 

nur Männer (78)
•  Neuwied, Krankenhaus des Vaterländischen 

Frauenvereins vom Roten Kreuz, ab 1937 Kranken-
haus des Deutschen Roten Kreuzes (390)

• Saarburg, Kreiskrankenhaus, nur Männer (34)
•  Sankt Goarshausen, Städtisches Krankenhaus, 

nur Männer (6)
• Selters, Krankenhaus, nur Männer (49)
• Simmern, Evangelisches Krankenhaus (43)
• Trier, Evangelisches Elisabeth-Krankenhaus (636)
• Wittlich, Kreiskrankenhaus, nur Männer (84)

* Zahlen in Klammer gleich Anzahl der in 
den Gesundheitsamtsbeständen des 
Landeshauptarchivs mit Akten belegten 
Sterilisationsfälle

Kirchen/Sieg

Diez

Marienberg

Betzdorf

Bad Ems

Bad Kreuznach

Simmern

Sankt Goarshausen 

Nassau

Neuwied
Selters

Baumholder

Wittlich

Birkenfeld

Koblenz

Saarburg

Trier Kirn
Idar-Oberstein

Krankenhäuser und Röntgeninstitute im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz,  
die zur Durchführung von Zwangssterilisationen zugelassen waren bzw.  
in denen Zwangssterilisationen durchgeführt wurden: 
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fand sich zunächst kein Arzt, der die 
angeordneten Zwangssterilisationen 
durchführen wollte.17  Ab 1936 waren 
auch Röntgeninstitute befugt, Frauen 
durch Strahlenbehandlung zu sterili-
sieren.18  

Nahezu über das ganze Gebiet des 
heutigen nördlichen Rheinland-Pfalz 
verteilten sich die Krankenhäuser,  
in denen Zwangssterilisationen 
durchgeführt wurden. Einen Schwer-
punkt bildete Koblenz mit drei 
Krankenhäusern und einem Rönt-
geninstitut. Dass der Umfang der 
Sterilisationsfälle für die einzelnen 
Krankenhäuser tatsächlich noch  
höher war als im Schaubild ange- 
geben, belegen weitere Quellen.19

Die Zwangssterilisation erfolgte in 
den meisten Fällen durch operative 
Entfernung eines Teils des Samen-
leiters bzw. durch Unterbindung oder 
Entfernen eines Teils des Eileiters. 
Der Eingriff war besonders für Frauen 
nicht ungefährlich. Die Operation im 
Bauchraum konnte beispielsweise 
eine lebensbedrohliche Bauchfell-
entzündung zur Folge haben. Obwohl 
sich die Anzahl der zwangssterilisier-
ten Männer und Frauen die Waage 

hielt, waren von den  ungefähr  
6 000 Menschen, die nach der Ope-
ration verstarben, 90 % Frauen.  
Im Todesfall war ein ausführlicher  
Bericht an das Reichsinnenminis-
terium durch den Amtsarzt ver-
pflichtend, der sich seinerseits vom 
operierenden Arzt über den Opera-
tionsverlauf berichten ließ. Ärzte  
und Amtsärzte bestritten in der  
Regel einen Zusammenhang zwi-
schen der Zwangssterilisation und 
dem Tod des Opfers. 

Einige Betroffene versuchten  
Widerstand zu leisten, wie die Aus-
sage eines 1897 geborenen Arbeiters 
aus Trier belegt, der um 1935 von  
Dr. Johannes Loenhard im Evangeli-
schen Elisabeth Krankenhaus in Trier 
zwangssterilisiert wurde: „Ich wurde 
durch die Polizei in das evangelische 
Krankenhaus zwangsvorgeführt, weil  
ich einige Tage vorher aus dem Kranken-
haus flüchtete. Im Krankenhaus wurde 
ich dann durch Dr. Loenhard, nachdem  
man mich in brutalster Weise knebelte 
und festband, weil ich mich wehrte,  
sterilisiert.“20 
In einigen Fällen begingen die Betrof-
fenen vor der drohenden Zwangsste-
rilisation Selbstmord.21 
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Auch Schwangerschaftsabbrüche  
aus eugenischen Gründen wurden in 
den Krankenhäusern durchgeführt. 
Zum Eingriff berechtigt waren in der 
Regel diejenigen Anstalten und Ärzte, 
die bereits für die Durchführung von 
Zwangssterilisationen bestimmt  
waren. 

Ab 1943 legalisierte der Erlass von 
Reichsarbeitsminister Leonardo 
Conti Schwangerschaftsabbrüche an 
Zwangsarbeiterinnen, um den in den 
Augen der nationalsozialistischen 
Machthaber „rassisch minderwer- 
tigen“ Nachwuchs zu verhindern  
und die Arbeitskraft der Zwangsar-
beiterinnen zu erhalten.22  Eine  
„Erbkrankheit“ musste in diesem 
Fall nicht vorliegen. Eine Aufstel- 
lung vom Mai 1946 nennt  für die 
ehemalige Provinz Rheinland- 
Hessen-Nassau, den nördlichen  
Teil des heutigen Rheinland-Pfalz, 
folgende Krankenhäuser, in denen 
dies erfolgte: Kreiskrankenhaus 
Kirchen, Elisabeth-Krankenhaus 
Birkenfeld, Städtisches Krankenhaus 
Idar-Oberstein, Städtische Kran-
kenanstalten Kemperhof Koblenz, 
Diakonieanstalten Bad Kreuznach, 
Kreiskrankenhaus Wittlich.23

opfer

Patienten der Heil und Pflegeanstal-
ten gehörten zu den ersten Opfern 
der Zwangssterilisation. Sie waren 
bereits als Kranke erfasst.24  Ihre  
auch aus Kostengründen erwünschte  
Anstaltsentlassung sollte nur nach  
einer durchgeführten Sterilisation  
erfolgen.25  Im nördlichen Teil des  

heutigen Rheinland-Pfalz betraf  
dies neben der provinzialen Heil und  
Pflegeanstalt Andernach, für die 
mehr als 700 durchgeführte Steri-
lisationsfälle belegt sind, auch die 
kleineren konfessionellen Heil  
und Pflegeanstalten wie Ebernach,  
Hausen (Wied), Marienhaus in 
Waldbreitbach, Barmherzige Brüder 
in Trier, Herz-Jesu-Haus in Kühr-
Niederfell,  Diakonieanstalten in 
Bad Kreuznach, Heilerziehungs- und 
Pflegeanstalt Scheuern sowie private 
Anstalten wie die Ehrenwall’sche 
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Insgesamt fielen zwischen 1934 und  
1945 mehr als 400 000 Menschen einer 
Zwangssterilisation zum Opfer, knapp  
1 Prozent der Bevölkerung im Alter  
von 16 bis 50 Jahren.
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Kuranstalt in Ahrweiler oder die jüdi-
sche Heil und Pflegeanstalt für Ner-
ven und Gemütskranke (Jacoby’sche 
Anstalt) in Bendorf-Sayn.26

In Erziehungsheimen und Hilfs-
schulen untergebrachte Kinder und 
Jugendliche, die in der Regel der  
öffentlichen Fürsorge unterstanden, 
gerieten ebenfalls schnell in den 
Fokus der Behörden. Bei ihnen 
wurde als Antragsgrund automatisch 

„angeborener Schwachsinn“ ange-
geben, der in der Regel sozial oder 
auch moralisch begründet wurde. 
Bezug genommen wurde vor allem 
auf die häufig schwierigen familiären 
Verhältnisse, aus denen die Kinder 
und Jugendlichen stammten, mit-
unter auch auf deren gesellschaftlich 
unangepasstes Verhalten. Im Lan-
deshauptarchiv sind allein mehr als 
70 Einzelfallakten zu durchgeführten 
Zwangssterilisationen aus dem  

Aufsätze Michaela Hocke

Kinder des  
Waisenheimes Wolf, 

1929 
» LHAKo Bestand 457, 

Nr. 425
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Erziehungsheim für junge Mädchen 
in Föhren überliefert. Auch Sterili-
sationen von (ebenfalls meist weib-
lichen) Zöglingen und Bewohnern 
weiterer Einrichtungen, wie z. B. des 
Waisenheimes in Wolf an der Mosel, 
des Fürsorgeerziehungsheimes  
Bethesda in Boppard oder des Erzie-
hungsheimes bzw. der „Rettungsan-
stalt“ Schmiedel bei Simmern sind 
aktenmäßig belegt. 

Da „erbliche Taubheit“ und „erb-
liche Blindheit“ im Erbgesundheits-
gesetz als Erbkrankheiten genannt 
waren, gehörten auch die Gehör-
losen und Blinden zur potentiellen 
Opfergruppe, darunter die Schüler 
der provinzialen Taubstummen 
und Blindenanstalten. Im heutigen 
Zuständigkeitsbereich des Landes-
hauptarchivs gab es die Taubstum-
menanstalten in Neuwied und Trier 
und die Blindenanstalt in Neuwied. 
Auch diese Anstalten beteiligten sich 
an der Organisation der Zwangssteri-
lisation ihrer Schützlinge.27

Nicht nur in Anstalten28 unterge-
brachte Menschen fielen dem Ras-
senwahn zum Opfer. Wie schnell 
man in die gnadenlose Maschinerie 

des Sterilisationsverfahrens geraten 
konnte, soll am Beispiel von Josef D. 
gezeigt werden:

Josef D., geboren 1905, war Sohn 
eines Landwirtes aus Bad Ems und 
arbeitete auf dem elterlichen Hof.  
Er wurde im November 1936 von 
 seinem Hausarzt wegen „erblicher  
Fallsucht“ (Epilepsie) angezeigt.  

Gertrud Lambert  
war die erste Schülerin 
der Taubstummenan-
stalt Trier, die zwangs-
sterilisiert wurde 
»  Wilhelm-Hubert- 

Cüppers-Schule,  
Landesschule für  
Gehörlose und  
Schwerhörige Trier
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Da bei der amtsärztlichen Unter- 
suchung keine eindeutige Aussage 
über eine Erblichkeit gemacht  
werden konnte, empfahl der Amts-
arzt deren Überprüfung in der Uni-
versitätsklinik Gießen. Eine solche 
Überprüfung fand nicht statt. Dem 
Erbgesundheitsgericht Limburg 
reichte die nachträglich eingeholte 
Auskunft des Hausarztes aus, für den 

die Erblichkeit zweifellos feststand, 
obwohl ihm die epileptischen An-
fälle lediglich von Dritten geschildert 
worden waren. Trotz einer Eingabe 
des Vaters, von der Zwangssterili-
sation seines Sohnes wegen nicht 
erwiesener Erblichkeit abzusehen, 
wurde Josef D. im Juli 1937 im Kran-
kenhaus Diakonissenheim Bad Ems 
zwangssterilisiert.29

Im Landeshauptarchiv sind auch 
einige Sterilisationsakten von Juden 
und „Zigeunern“ überliefert. Trotz 
der gleich zu Beginn der national- 
sozialistischen Diktatur einsetzenden 
Entrechtungs- und Verfolgungsmaß-
nahmen spielte es bei den allerdings 
nur stichprobenartig untersuchten 
Fällen der jüdischen Sterilisations-
opfer bis 1941 augenscheinlich keine 
Rolle, dass sie Juden waren, jeden-
falls wird es in den Akten nicht the-
matisiert.30  Erst im Zuge der „End-
lösung der Judenfrage“ bestimmte 
das Reichsinnenministerium am 
19.März 1942, dass für Juden keine 
Anträge auf „Unfruchtbarmachung“ 
mehr gestellt werden sollten.31  
„Zigeuner“ waren von Anfang an  
besonders gefährdet, zwangssteri-
lisiert zu werden. Aufgrund ihrer  

Foto von Josef D. aus 
dem Antragsformular 

des Gesundheitsamtes 
vom Januar 1937 

» LHAKo Bestand 512,004, 
Nr. 315
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häufig hohen Kinderzahl und ih-
rer als „asozial“ gebrandmarkten 
Lebensweise als fahrende Händler, 
die außerdem keinen regelmäßigen 
Schulbesuch erlaubte, wurde bei der 
Antragstellung meist „angeborener 
Schwachsinn“ angegeben.32

Ein regionaler Sonderfall war  
die Zwangssterilisation der als 
„Rheinlandbastarde“ diffamierten 
Nachkommen von deutschen Frauen 
und farbigen Besatzungssoldaten  
aus der Zeit der alliierten Rheinland- 
besetzung.33 Sie wurden aufgrund  
ihrer Hautfarbe und aufgrund des  
als minderwertig angesehenen väter-
lichen „Rassenanteils“ zwangs- 
sterilisiert. Eine gesetzliche Grund-
lage fehlte. Das Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses kam bei 
den gesunden Kindern und Jugend-
lichen hierfür nicht in Frage. Aus 
Furcht vor Kritik aus dem Ausland 
lief die Organisation und Durchfüh-

rung im Geheimen unter Beteiligung 
des Reichsinnenministeriums, der 
Geheimen Staatspolizei und der  
eigens gebildeten „Sonderkommis-
sion 3“ ab.34

Mit der Verordnung vom 31. August 
1939, einen Tag vor dem Überfall  
auf Polen und dem Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges, sollten kriegsbe-
dingt alle laufenden Sterilisations-
verfahren eingestellt und weitere 
Sterilisationen nur noch bei „beson-
ders großer Fortpflanzungsgefahr“ 
beantragt werden.35  Die Anzahl der 
Zwangssterilisationen ging danach 
zwar zurück, sie wurden jedoch bis  
in das Jahr 1945 fortgesetzt.36

Insgesamt fielen zwischen 1934 und 
1945 ungefähr 400 000 Menschen 
einer Zwangssterilisation zum Opfer, 
knapp 1 Prozent der Bevölkerung im 
Alter von 16 bis 50 Jahren.37
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„Du wirst auch verbrannt.“1

 Patient der Heil- und  
Pflegeanstalt Andernach
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PatiEntEnmordE währEnd  
dEs ZwEitEn wEltkriEgEs
Mit Beginn des 2. Weltkrieges und den damit verbundenen 
Einschränkungen sollte sich die Situation für die Patienten in 
den psychiatrischen Anstalten des Deutschen Reiches  
deutlich verschärfen.

D enn die seit langem pro-
pagierte „Belastung“ der 
sogenannten „Volksgemein-

schaft“ durch die in vielen Fällen 
arbeitsunfähigen Patienten in den 
Heil- und Pflegeanstalten gewann 
durch die Ausrichtung der Wirtschaft 
und Landwirtschaft auf die Kriegs-
wirtschaft und den damit verbun-
denen Schwerpunktsetzungen weiter 
an Bedeutung. An dieser Stelle soll 
nicht weiter thematisiert werden,  
inwiefern es eine direkte, unver-
meidbare Kontinuität von der 
Diskussion über die Eugenik vor 
dem Nationalsozialismus über die 

Zwangssterilisationen hin zu den  
Patientenmorden gab. Unstrittig ist 
in diesem Zusammenhang, dass die 
seit 1933/1934 errichteten Struktu-
ren die Umsetzung der Patienten-
morde begünstigten. Im folgenden 
Abschnitt sollen die wesentlichen 
Aspekte des nationalsozialistischen 
Patientenmordes zunächst allge-
mein erörtert werden. Anschließend 
werden vor diesem Hintergrund 
die Anstalten, Opfer und Täter aus 
dem Gebiet des nördlichen Teils von 
Rheinland-Pfalz beleuchtet. Ab-
schließend wird die Geschichte der 
jüdischen Heil- und Pflegeanstalt 
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Bendorf-Sayn betrachtet, die eine 
reichsweite Bedeutung hatte und im 
Rahmen der nationalsozialistischen 
Patientenmorde differenziert zu un-
tersuchen ist.

der organisatorische  
und zeitliche ablauf der  
Patientenmorde2

Ausgangspunkt der späteren und  
in deutlich größerem Umfang statt-
findenden Morde an erwachsenen 
Patienten war die sogenannte  
„Kindereuthanasie“, die um die  
Jahreswende 1938/39 begann und in 
der sich erstmals die Radikalisierung 
von der Verhinderung „lebensun-
werten“ Lebens durch Zwangsteri-
lisation hin zur Vernichtung durch 
Ermordung offenbarte. Ausgehend 
von einer Meldepflicht für Kinder mit 
„schweren angeborenen Leiden“, 
die als weiterer Schritt der Radikali-
sierung nicht erblich sein mussten, 
starben zwischen 5 000 und 8 000 
Kinder bis zum Kriegsende sowohl im 
Rahmen der sogenannten T4-Aktion 
als auch im weiteren Verlauf durch 
die „wilde Euthanasie“ vor allem 
durch Nahrungsentzug. Parallel zur 

Erfassung der „lebensunwerten“ 
Kinder begannen im Sommer und 
Herbst 1939 die Vorbereitungen für 
die späteren Patientenmorde. Die 
Vorbereitungen mündeten in den im 
Nachhinein als einzigen schriftlichen 
Beleg Hitlers in Bezug auf Massen-
morde des NS-Regimes. Sein wohl im 
Oktober 1939 unterzeichnetes und auf 
den 1. September 1939, den Tag des 
Überfalls auf Polen, zurückdatiertes 
„Ermächtigungsschreiben“ war der 
Ausgangspunkt für die konkrete Um-
setzung der Patientenmorde:
„Reichsleiter Bouhler und Dr. med. 
Brandt sind unter Verantwortung be-
auftragt, die Befugnisse namentlich zu 
bestimmender Ärzte so zu erweitern, daß 
nach menschlichem Ermessen unheilbar 
Kranken bei kritischster Beurteilung ihres 
Krankheitszustandes der Gnadentod  
gewährt werden kann.“

In den folgenden Wochen und  
Monaten wurde die Infrastruktur 
auf- und ausgebaut, um die wahren 
Hintergründe und Abläufe zu ver-
schleiern. Neben dem Ausbau der 
sechs Heil- und Pflegeanstalten zu 
Tötungsanstalten wurde durch die 
Gründung von verschiedenen  
Gesellschaften und Stiftungen die 
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Erfassung, Verlegung und Ermor-
dung samt anschließender falscher 
Informationen für die Angehörigen 
möglich gemacht. Dadurch gelang  
es, dass in den Tötungsanstalten 
Brandenburg, Grafeneck und Hart-
heim der Patientenmord bereits im 
Jahr 1940 begann, bevor im Jahres-
verlauf Bernburg, Sonnenstein und 
Hadamar folgten.3

Der Ablauf der Patientenmorde war 
in der Zeit bis August 1941 in allen 
Tötungsanstalten gleichermaßen 
organisiert. Nach der Erfassung 
potentieller Opfer in den Heil- und 
Pflegeanstalten in den sogenannten 
Meldebögen und der sich anschlie-
ßenden Beurteilung durch Gutachter 
wurden die für die Ermordung be-
stimmten Patienten über Zwischen-
anstalten in die Tötungsanstalten 
transportiert. Nach der Ankunft  
wurden die Patienten zum Schein 

untersucht, ggf. besonders markiert, 
um z. B. Zahngold zu rauben, und 
dann in eine als Duschraum getarnte 
Gaskammer gebracht und dort mit 
Kohlenmonoxid ermordet. Anschlie-
ßend wurden die Leichen in einem 
auf dem Gelände der Anstalt befind-
lichen Krematorium verbrannt, um 
die wahre Todesursache zu verschlei-
ern, und anschließend auf dem An-
staltsfriedhof beigesetzt.

Schreiben an Angehörige über die 
Ankunft und den Aufenthalt der 
Patienten wurden gefälscht, um 
einerseits die zeitlichen Zusammen-
hänge zu verdecken und andererseits 
weiterhin Zuzahlungen der Angehö-
rigen zu kassieren. Die sogenannten 
Trostbriefe informierten dann die 
Angehörigen über den Tod und Son-
derstandesämter beurkundeten den 
Tod, der auf falsche Daten umdatiert 
wurde.

Nach diversen Protesten in der  
Bevölkerung, darunter als bekann-
testes Beispiel die Predigten des 
Münsteraner Bischofs von Galen, 
stellten die Nationalsozialisten das 
Programm im August 1941 offiziell 
ein. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
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In den Jahren von Ende 1941 bis zum  
Kriegsende starben durch die „dezentrale 

Euthanasie“ noch einmal mindestens etwa 
120 000 Menschen durch Verabreichung von 

tödlichen Medikamenten oder durch  
systematischen Nahrungsentzug.
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in den Tötungsanstalten über 70 000 
Menschen umgebracht worden.

Die Patientenmorde gingen jedoch 
auch nach der offiziellen Beendigung 
weiter. Es gab keine zentrale Steu-
erung mehr, so dass diese Phase im 
Nachhinein oft als „wilde Euthana-
sie“ bezeichnet worden ist. Die Fort-
setzung der Krankenmorde wurde 
von Ärzten und Anstaltsleitern wei-
testgehend eigenmächtig beschlos-
sen. Aus der Tatsache, dass das Ganze 
jedoch flächendeckend geschah, 
kann man u. a. ablesen, wie ver- 
festigt die Einstellung zu den als  
„lebensunwert“ verurteilten Men-
schen war. In den Jahren von Ende 
1941 bis zum Kriegsende starben 
durch die „dezentrale Euthanasie“ 
noch einmal mindestens etwa 
120 000 Menschen durch Verabrei-
chung von tödlichen Medikamenten 
oder durch systematischen  Nah-
rungsentzug.

Neben den bereits genannten  
Mordprogrammen gab es weitere 
Aktionen, die den Patientenmorden 
zugerechnet werden. Die bekann-
teste ist die Aktion 14f13, die sich 
gegen Häftlinge in Strafanstalten 

richtete. Wenn man die Opferzah-
len aller Aktionen im Kontext der 
Patientenmorde zusammenrechnet, 
so ergibt es eine Opferzahl von über 
200 000 Patientinnen und Patienten, 
die unter maßgeblicher Mitwirkung 
des medizinischen Personals, dessen 
Aufgabe die Behandlung und Pflege 
der ihnen anvertrauten Menschen 
war, getötet worden sind.

die Patientenmorde im  
gebiet des nördlichen 
rheinland-Pfalz:  
institutionen, täter, opfer

Auch im Gebiet des heutigen Rhein-
land-Pfalz fielen den verschiedenen 
Aktionen der Patientenmorde viele 
Menschen zum Opfer. Zwar sind 
nicht für alle Aktionen und nicht für 
alle Opfer und Opfergruppen Unter-
lagen überliefert, da die Aktionen 
wie geschildert im Geheimen orga-
nisiert wurden. Da aber die zentralen 
und von den Opferzahlen umfang-
reichsten Programme auf Dauer nicht 
geheim gehalten werden konnten 
bzw. eine Vielzahl von organisatori-
schen Maßnahmen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Vertuschung  
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Patientenmorde - 1. Tötungsphase 
Verlegungen in die und von der Heil- und Pflegeanstalt 
Andernach 1941 („Aktion T 4“)

 Verlegungen von 46 jüdischen Patientinnen  
und Patienten am 8. Februar 1941 und am  
10. Februar 1941 aus den Anstalten: 
• Bad Kreuznach, Diakonie-Anstalten (evangelisch) 
•  Bonn, Provinzial Heil- und Pflegeanstalt  

(staatlich)
• Bonn, Dr. Hertz`sche Klinik (privat)
•  Bonn-Endenich, St. Paulus-Heilanstalt  

(katholisch)
• Ebernach, Heil- und Pflegeanstalt (katholisch)
•  Ensen/Köln, Alexianer Heil- und Pflegeanstalt 

(katholisch)
•  Hausen/Linz, Heil- und Pflegeanstalt  

(evangelisch)
•  Lindlar/Köln, Herz-Jesu-Krankenhaus  

(katholisch)
• Morsbach/Sieg, Krankenhaus (katholisch)
• Saffig, Heil- und Pflegeanstalt (katholisch)
•  Waldbreitbach, Heil- und Pflegeanstalt  

Marienhaus (katholisch)
• Zülpich, Anstalt Kloster Hoven (katholisch)

Rückverlegungen von Patientinnen der Heil- und  
Pflegeanstalt Andernach, die zeitweise in Heimen 
in Koblenz-Horchheim, Obermendig (Marienstift) 
und Rheinbrohl untergebracht waren, am  
23. April 1941, 30. April 1941 und am 31. Mai 1941

Verlegungen von Patientinnen und Patienten aus 
den Provinzial Heil- und Pflegeanstalten Bonn, 
Düren und Johannistal bei Süchteln zwischen dem 
9. Mai 1941 und dem 15. August 1941

Verlegungen aus  
rheinischen Anstalten in die Heil-  
und Pflegeanstalt Andernach 

Verlegung von 58 jüdischen Patienten am  
11. Februar 1941 (12 Patientinnen und Patienten 
aus der Heil- und Pflegeanstalt Andernach und  
46 zwischenverlegte Patientinnen und Patienten)

Verlegungen von 913 Patienten (Ursprungskranke  
der Heil- und Pflegeanstalt Andernach und  
Zwischenverlegte der Heil- und Pflegeanstalten 
Bonn, Düren und Johannistal bei Süchteln)  
zwischen dem 23. April 1941 und  
dem 15. August 1941

Verlegungen von  
der Heil- und Pflegeanstalt Andernach 
in die Tötungsanstalt Hadamar
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getroffen werden mussten, sind auch 
viele Dokumente überliefert, anhand 
derer die Abläufe und die Beteilig-
ten veranschaulicht werden können. 
Auch die Prozesse in der Nachkriegs-
zeit, die oftmals mit geringen Strafen 
oder Freisprüchen endeten, sind eine 
wichtige Quelle, da die vorgelegten 
Beweismittel und die protokollierten 
Aussagen eine Überprüfung der Ab-
läufe ermöglichen.

Von zentraler Bedeutung für die  
„erfolgreiche“ Umsetzung der  
Patientenmorde war die damalige 
Heil- und Pflegeanstalt Andernach  
(heutige Rhein-Mosel-Fachklinik),4 

die bei den Verlegungen in die  
Tötungsanstalten sowohl eigene 
Patienten („Ursprungspatienten“) 
als auch als sogenannte „Zwischen-
anstalt“ kurzzeitig – für nur wenige 
Tage oder Wochen – Patienten aus 
anderen Anstalten der nördlichen 
Rheinprovinz aufnahm und dann 
abtransportieren ließ. Damit rücken 
neben den Patienten als Opfergruppe 
natürlich auch die Ärzte und Pfleger 
der Landesnervenklinik in den Fokus 
der Betrachtung, denn ohne deren 
Mitwirkung hätte der Patientenmord 
nicht durchgeführt werden können. 

Die verschiedenen Transporte gingen 
im Jahr 1941 nach Hadamar, während 
die Transporte im Rahmen der de-
zentralen oder „wilden“ Euthanasie 
in Anstalten im Osten führten, u. a. 
Landsberg oder Meseritz-Obrawalde. 
Die Schaubilder zeigen die Bedeutung 
von Andernach als Zentrum in der 
ersten Tötungsphase und die Trans-
porte in den Osten in der zweiten 
Tötungsphase.

Die systematische Erfassung der  
Patientinnen und Patienten der  
Andernacher Anstalt mittels der  
bereits genannten Meldebögen be-
gann im Sommer 1940. Der Versand 
in die rheinischen Anstalten begann 
bereits im Juni, laut eines Tagebuch-
eintrags des Leiters der Frauen-
abteilung der Andernacher Anstalt, 
Dr. Paul Gies (1901-1945) kamen die 
Meldebögen im September 1940 in 
Andernach an.5 Die abschließende 
Begutachtung und das daraus  
resultierende Urteil war in der Regel 
gleichbedeutend mit dem Todes- 
urteil. Nur in wenigen Fällen gab  
es sogenannte „Rückstellungen“ in  
Hadamar und zum Teil auch Rück-
transporte nach Andernach.6
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Andernach
Kulparkow

Landsberg

Lüben

Tworki/Warschau
Meseritz-Obrawalde 
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Patientenmorde - 2. Tötungsphase 
Verlegungen von der Heil- und Pflegeanstalt Andernach in  
Heil- und Pflegeanstalten im Osten 1943-1944 im Rahmen der  
dezentralen „Euthanasie“
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 Die erste Opfergruppe, die dann von 
Andernach nach Hadamar verlegt 
wurde, waren jüdische Patientinnen 
und Patienten aus verschiedenen 
rheinischen Pflegeanstalten, die mit 
Transporten am 8. Februar 1941 und 
10. Februar 1941 in die Zwischenan-
stalt Andernach gebracht wurden. 
Zusammen mit 12 jüdischen Pati-
enten der Heil- und Pflegeanstalt 

Andernach wurden diese Patienten 
am 11. Februar 1941 nach Hadamar 
transportiert und dort ermordet.7 

Die betroffenen Personen wurden 
in Listen vermerkt und auch in die 
Amtsbücher der Andernacher Anstalt 
aufgenommen. Auch der Weiter-
transport wurde vermerkt, allerdings 
ohne Angabe des Zieles. Vermerkt 
wurde lediglich, dass der Transport 
durch die Gemeinnützige Transport-
gesellschaft Berlin (Gekrat) durch-
geführt wurde.8

Die konkreten Abläufe und die ge-
heimen Maßnahmen, die organi-
siert wurden, um das Ausmaß der 
Morde zu verschleiern, lässt sich zum 
Beispiel am Fall der aus der Anstalt 
Bonn über Andernach nach Hadamar 
transportierten und dort ermordeten 
Eugenie B. dokumentieren. Nachdem 
ihr Ehemann die Mitteilung über die 
Verlegung seiner Ehefrau nach  
Andernach erhalten hatte, protes-
tierte er am 30. Juni 1941 gegen diese 
Verlegung, allerdings ohne Erfolg.  
Seine Ehefrau wurde dann laut 
Transportliste am 25. Juli 1941 von 
Andernach nach Hadamar verlegt 
und verstarb dort. Um die Zusam-
menhänge zwischen dem Transport 
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„Trostbrief“  
an den Ehemann  

von Eugenie B.
» LHAKo Bestand 
584,001, Nr. 1229
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und dem Ableben zu verschleiern, 
wurde die Mitteilung über den Tod 
von Frau B. nicht von der Tötungsan-
stalt Hadamar, sondern von der  
Tötungsanstalt Sonnenstein ver-
schickt. Zudem wurde das Todesda-
tum nach hinten verlegt, um den An-
gehörigen die wahren Hintergründe 
zu verheimlichen. 

Auch im Falle von August W. gaben 
sich die Angehörigen nicht mit den 
offiziellen Nachrichten zufrieden, 
sondern forderten von der Ander-
nacher Anstalt genauere Angaben 
über die Todesumstände. August W. 
war trotz seiner gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bis zuletzt mit 
leichten Arbeiten in der Anstalt 
beschäftigt, ehe er mit dem ersten 
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Meldebogen und  
Auszug aus Patienten-
akte zu August W.
»  LHAKo Bestand 
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Transport von nichtjüdischen Patien-
ten am 23. April 1941 nach Hadamar 
gebracht und dort ermordet wurde. 

Die Mutter von August W. fragte per 
Brief in Andernach nach, da sie wei-
tere Informationen zu dem Transport 
nach Bernburg und zur Todesursache 
haben wollte, da ihr Sohn zwei Tage 
vor dem Transport beim Besuch sei-
nes Vaters noch völlig gesund gewe-
sen sei: „Hoffentlich beantworten Sie 
mir recht bald diesen Brief, damit ich be-
ruhigt bin, denn Sie glauben nicht wie ich 
grad an diesem Jungen gehangen habe.“

Die Antwort des Leiters der Heil- und 
Pflegeanstalt Andernach Dr. Johann 
Recktenwald9 vom 12. Mai 1941 auf 
den Brief der Mutter zeigt eindring-
lich, wie überzeugt die damaligen 
Ärzte und Pfleger von den „Maßnah-
men“ des Patientenmordes waren, 
wenn wie in diesem Falle unterstellt 
wird, dass das Leben des Sohnes so-
wieso nicht lebenswert  
gewesen sei: „Ich bin leider nicht in  
der Lage, zu der Überführung und  
dem Tode Ihres Sohnes August noch 
nähere Angaben machen zu können, als 
Sie schon erhalten haben. Ihr Sohn litt 
ja an einem alten Gehirnleiden, das ihn 

taubstumm und schwachsinnig und für 
immer anstaltsbedürftig machte.“10

Nach der „offiziellen“ Beendigung 
der Patientenmorde organisierten 
die Anstalten die Fortsetzung der 
Tötungsaktionen in eigener Regie. 
Betroffen waren neben Ursprungs-
patienten auch Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter, die „nicht mehr 
einsatzfähig“ waren, und deshalb  
in die Anstalten im Osten verlegt 
wurden. Der Bericht des bereits  
erwähnten Leiters der Frauenab-
teilung Dr. Gies schildert die Abläufe 
des Transportes von Andernach in  
die Anstalten Landsberg und Lüben 
am 2. August 1943.11

In den Anstalten im Osten wurden 
die Patienten durch Nahrungsentzug 
oder Medikamentenvergabe getötet. 
Daran beteiligt war neben den Ärzten 
auch das Pflegepersonal, welches bei 
den Tötungen eine wichtige Rolle ein-
nahm, wie aus der Anklageschrift des 
Prozesses wegen der Patientenmorde 
in Meseritz-Obrawalde vor dem 
Landgericht München deutlich wird, 
indem auch eine Pflegerin angeklagt 
war, die nach dem Krieg in der Lan-
desnervenklinik Andernach arbeitete 
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und sich für die Vorfälle in Meseritz-
Obrawalde verantworten musste:

„Auch die Angeschuldigte [Mrozek] 
räumt ein, in einigen Fällen auf  
Anweisung der stellvertretenden  
Stationspflegerin Koslowski, dieser auf 
Station 3 bei der Eingabe von tödlich  
wirkenden Dosen Luminal oder Veronal 
Hilfe geleistet zu haben. Sie habe bei 
diesen Hilfeleistungen zunächst nicht 
gewusst, daß diese der Tötung dienen 
sollten, dann aber durch Nachlesen der 
Rapporte erfahren, daß die Patienten, die  
einer solchen Behandlung unterzogen 
wurden, verstorben sind. […] Die Ange-
schuldigte verteidigt sich damit, daß sie 
erklärt, sie habe diese Hilfeleistungen 
nicht als eine Beihilfe zur Tötung von 
Patienten angesehen. Es seien dies in der 
Krankenpflege ganz selbstverständliche 
Handreichungen gewesen, bei denen 
sie sich weiter keine Gedanken gemacht 
habe. Sie habe keine Möglichkeit ge- 
sehen, sich damals einer Mitwirkung  
bei diesen Dingen zu entziehen.“12

Aber auch in Andernach selbst gab es 
offenbar Todesfälle durch systemati-
schen Nahrungsentzug. Beispielhaft 
steht hierfür der Fall von Berta S., 
die selbst in einem Brief an ihren 

Ehemann schrieb: „Hunger habe ich 
für drei, trotzdem noch nicht zum Ver-
hungern […]“. Ihr Ehemann sagte 
nach dem Krieg aus, dass ihm seine 
Ehefrau zudem von der gewaltsamen 
Verabreichung von Spritzen berichtet 
habe. Wie in vielen anderen Fällen 
konnte die wahre Todesursache kaum 

ermittelt werden, lediglich aus dem 
Kontext der Patientenakte und der 
geschilderten Entwicklung lässt sich 
auf eine systematische Vorgehens-
weise schließen.13

Dass Zusammenhänge und Abläufe 
bei den Patientenmorden aufgedeckt 
werden konnten, ist das Verdienst 
der Angehörigen, die sich nach dem 
Schicksal ihrer Familienmitglieder 
erkundigten, und der Prozesse, die 
nach 1945 wegen der Patientenmorde 
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Dass Zusammenhänge und Abläufe bei  
den Patientenmorden aufgedeckt werden 
konnten, ist das Verdienst der Angehörigen, 
die sich nach dem Schicksal ihrer Familien-
mitglieder erkundigten, und der Prozesse, 
die nach 1945 wegen der Patientenmorde vor 
deutschen Gerichten geführt wurden. 
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vor deutschen Gerichten geführt 
wurden. Da es sich bei den Opfern 
überwiegend um deutsche Staats-
angehörige handelte, übergaben 
die alliierten Besatzungsmächte die 
Verfahren nach eingehender Prüfung 
an die deutschen Gerichte, die – aus 
heutiger Sicht – zu einem großen 
Teil sehr milde urteilten. In anderen 
Fällen profitierten die Angeklagten 
von den Straffreiheitsgesetzen in der 
frühen Bundesrepublik, so dass viele 
Verfahren mit Freisprüchen endeten.

Das bedeutendste und bekannteste 
Verfahren für das Gebiet des nörd-
lichen Rheinland-Pfalz ist sicherlich 
der Prozess gegen den von 1934 bis 
1945 amtierenden Leiter der Heil- 
und Pflegeanstalt Andernach,  
Dr. Johann Recktenwald und den u. a. 
mitangeklagten Leiter der Männer-
abteilung Dr. Ewald Kreisch aufgrund 
der Patientenmorde in Andernach.14  

Interessant und aussagekräftig ist 
aber auch der Prozess gegen die 
Leiter der in Scheuern an der Lahn 
befindlichen Heilerziehungs- und 
Pflegeanstalt Karl Todt und Dr. Adolf 
Thiel wegen Beihilfe zum Mord im 
Kontext der Patientenmorde.15 Zu 
diesen und weiteren Themen des 

Umgangs mit den Patientenmorden 
nach 1945 sei auf den entsprechen-
den Beitrag von Christine Goebel in 
diesem Bande verwiesen.

das „besondere“  
schicksal der jüdischen 
heil- und Pflegeanstalt 
bendorf-sayn und  
ihrer Patientinnen und  
Patienten6

Eine Besonderheit im Gebiet des 
heutigen Rheinland-Pfalz stellt die 
„Israelitische Heil- und Pflegean-
stalt für Nerven- und Gemütskranke 
(Jacoby’sche Anstalt)“ in Bendorf-
Sayn dar, die im Jahre 1869 gegründet 
und 1942 aufgelöst wurde. Die sich 
lange Zeit in Privatbesitz befindliche 
Einrichtung wurde im Laufe der Jahre 
mehrfach umgebaut bzw. erweitert. 
Im Jahr 1940 gab es einschneidende 
organisatorische und rechtliche Ver-
änderungen, die gravierende Auswir-
kungen auf die Patientenzahlen und 
die Pflege hatten. So ging die Anstalt 
zum 1. April 1940 an die Reichsver-
einigung der Juden in Deutschland 
mit Sitz in Berlin über und im An-
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schluss daran wurde sie durch Erlass 
des Reichs-Innenministeriums zur 
einzigen Heil- und Pflegeanstalt im 
Deutschen Reich bestimmt, die  
jüdische Psychiatriepatienten auf-
nehmen durfte.  Infolgedessen 
stiegen die Patientenzahlen in den 
folgenden Monaten stark an und  
erreichten im Verlauf des Jahres 1941 
ihren Höhepunkt. Die Einrichtung  
in Bendorf-Sayn war von den zeit-
gleich begangenen Patientenmorden 
nicht betroffen. 

Im Jahre 1942 hingegen wurde die 
jüdische Bevölkerung systematisch 
durch Deportationen in die Vernich-
tungslager im Osten geschickt und 
die Patienten der Sayner Anstalt 
wurden zusammen mit diesen De-
portationen in den Osten „verlegt“. 
In verschiedenen Transporten ab 
Koblenz wurden insgesamt über 520 
Patienten und jüdische Angestellte 
deportiert und ermordet, darunter 
auch bekannte Persönlichkeiten wie 
der Dichter Jakob van Hoddis oder die 
Germanistin Dr. Hanna Hellmann.
Besonders perfide gingen im An-
schluss an die Deportation die  
Finanzbehörden vor. Diese unter-
stellten den Deportierten, dass sie 

das Reichsgebiet „freiwillig“ ver- 
lassen hätten und damit ihr Eigen-
tum und Vermögen dem Deutschen 
Reiche zufallen würde. Da viele  
Familien von Patienten aus Sayn in 
den Jahren zuvor ausgewandert  
waren, aber ihre Angehörigen nicht 
hatten mitnehmen können, hatten 
sie Vermögensverwalter engagiert, 
die sich um die Versorgung des Pati-
enten und die Bezahlung der Unter-

bringungskosten in Sayn kümmerten. 
Diese Vermögensverwalter sahen sich 
nun mit den Forderungen der Finanz-
behörden konfrontiert, die neben 
Bankguthaben auch Versicherungen 
oder Ratenzahlungen aus vorange-
gangenen Eigentumsverkäufen für 
das Deutsche Reich beanspruchten.

Ein Beispiel17 unter vielen ist das 
Schicksal von Alfred Hess aus  
Bochum-Wattenscheid, dessen  

Diese Vermögensverwalter sahen sich nun 
mit den Forderungen der Finanzbehörden 
konfrontiert, die neben Bankguthaben auch 
Versicherungen oder Ratenzahlungen aus 
vorangegangenen Eigentumsverkäufen für 
das Deutsche Reich beanspruchten.
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Eltern Besitzer eines Warenhau-
ses in Wattenscheid waren, bevor 
sie dieses vor ihrer Auswanderung 
nach Südafrika an die Warenhaus-
kette Horten GmbH verkauft hatten. 
Die vereinbarten jährlichen Raten-
zahlungen dienten zur Versorgung 
des Sohnes und zur Deckung der 
Unterbringungskosten in Sayn. Ein 
Vermögensverwalter aus Gelsen-
kirchen als Vormund kümmerte sich 
um die Angelegenheiten des Sohnes 
nach der Auswanderung der Fami-
lie. Nach der Deportation des Alfred 
Hess am 15. Juni 1942 wurde zunächst 
die Geheime Staatspolizei Dortmund 
aktiv und forderte Auskunft über das 
Vermögen des Alfred Hess. Das vom 
Verwalter als Bezugsdatum genannte 
Datum 17. Juni 1942 zeigt, wie schnell 
die Behörden auf die „Auswande-
rung“ reagierten. Das für die jüdi-
schen Vermögen aus Sayn zuständige 
Finanzamt Koblenz wurde schließ-
lich aktiv und forderte vom Vermö-
gensverwalter die Herausgabe aller 
wichtigen Informationen, da Alfred 
Hess unerlaubterweise das Reichsge-
biet verlassen habe. Nach längerem 
Schriftwechsel wurde das Guthaben 
zum 1. Januar 1944 an die Finanz-
verwaltung überwiesen und ab die-

sem Zeitpunkt wurden die fälligen 
Raten direkt an die Finanzverwaltung 
gezahlt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
weigerte sich die Firma Horten, wei-
terhin an die Finanzkasse Koblenz zu 
zahlen mit dem Hinweis, es handele 
sich um das Eigentum der Familie 
Hess, die in Südafrika überlebt hatte. 
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
in Person des Ministers für Wirt-
schaft und Finanzen bestand jedoch 
noch im Januar 1947 darauf, dass 
Horten weiterhin auf das Sperrkonto 
des Finanzamtes einzahlen müsse. 
Letztlich mündete das Verfahren ab 
1949 in ein Rückerstattungsverfah-
ren, in dem sich die Familie Hess um 
die Rückerstattung ihrer Vermögens-
werte bemühte.18

Nach den Deportationen wurden die 
Gebäude in Sayn für anderen Zwecke 
verwendet. Die Ausstattungsgegen-
stände wurden nach Koblenz ge-
bracht und unter anderem vom Kli-
nikum Kemperhof weitergenutzt. In 
den Jahren 1944/45 nutzte das Evan-
gelische Krankenhaus St. Martin die 
Räume für Patienten, nachdem die 
Koblenzer Gebäude evakuiert worden 
waren.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
die überlebenden Angestellten der 
Anstalt, insbesondere Dr. Wilhelm 
Rosenau und Paul Kochanek als Ver-
walter, zum einen damit beschäftigt, 
Anfragen von Angehörigen ehema-
liger Patientinnen und Patienten zu 
deren Schicksal zu beantworten.19 
Aus den zahlreichen Briefen geht 
die Ungewissheit der Angehörigen 

hervor, die seit über drei  Jahre keine 
Sicherheit über das Schicksal ihrer 
Angehörigen erfahren hatten. Zum 
anderen kämpften die beiden Über-
lebenden um die Rückerstattung 
der früheren Besitztümer sowie um 
Entschädigungsleistungen für die 
erlittenen Verluste zu erhalten.20 Eine 
Wiederinbetriebnahme der früheren 
Anstalt gab es jedoch nicht mehr.

1  Zitiert nach LHAKo Bestand 584,001, Nr. 1127, 
Blatt 30.

2  Die folgenden Ausführungen stützen sich vor 
allem auf folgende Werke und die darin enthal-
tenen weiterführenden Anmerkungen: Klee, 
Ernst: Euthanasie im Dritten Reich, Frankfurt 
2010; Kaminsky, Uwe: Zwangssterilisation 
und „Euthanasie“ im Rheinland, Köln 1995; 
George, Uta u. a. (Hrsg.): Hadamar. Heilstätte 
– Tötungsanstalt – Therapiezentrum, Marburg 
2006; Braß, Christoph: Zwangssterilisation und 
„Euthanasie“ im Saarland 1935-1945, Pader-
born 2004. Siehe auch aktuell die Beiträge im 
Tagungsband Hedwig, Andreas / Petter, Dirk 
(Hrsg.): Auslese der Starken - „Ausmerzung“ 
der Schwachen - Eugenik und NS-“Euthanasie“ 
im 20. Jahrhundert, Marburg 2017.

3  Bernburg ersetzte dabei die Tötungsanstalt 
Brandenburg und Hadamar ersetzte Grafeneck.

4  Siehe Zeittafel im Anhang. Zum Forschungs-
stand siehe die Beiträge in dem Tagungsband 
Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozia-
listischen „Euthanasie“ und Zwangssterilisation 
(Hrsg.): ‚... wir waren samt und sonders gegen 
die Durchführung der Euthanasie-Aktion‘ - zur 
NS-‘Euthanasie‘ im Rheinland, Münster 2009.

5  LHAKo Bestand 584,001, Nr. 1227, S. 22.

6  LHAKo Bestand 426,006, Nr. 22884 und  
Nr. 22609.

7  Siehe Abbildung zu LHAKo Bestand 426,006  
Nr. 22694 und Foto der Gaskammer in Hadamar 
im Anhang.

8  Als Ergänzung ist auf die beim Oberpräsidium 
geführten „Kataster“ der Toten hinzuweisen, 
die zum Teil verschollen sind. Abschriften und 
Hinweise auf die Kataster sind u. a. in folgenden 
Akten zu finden: LHAKo Bestand 584,001,  
Nr. 1227, 1230: (Enthält v. a.: Beglaubigte Ab-
schrift des Katasterbandes IV des ehemaligen 
Landeshauptmanns der Rheinprovinz beim 
Oberpräsidium in Düsseldorf  betr. „Anstal-
ten der Gemeinnützigen Stiftung für Anstalts-
pflege“ mit Namenliste für 1951 deportierte 
Frauen und Männer mit Aufnahme- und 
Abgangsdatum sowie Abgangsvermerk „Tod“; 
Auszug aus dem Kataster des ehemaligen  
Oberpräsidiums der Rheinprovinz mit Namen-
listen der 89 von der Heil- und Pflegeanstalt 
Andernach am 2. August 1943 nach Landsberg/ 
Warthe deportierten Frauen und Männer  
(Katasterband II Seite 155 ff), der 117 am  
2. August 1943 nach Lüben deportierten Frauen 
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und Männer (Katasterband II Seite 167 ff),  
der 42 am 6. Juli 1944 und 10. Juli 1944 nach  
Meseritz deportierten Frauen und Männer  
(Katasterband II Seite 218 ff.) sowie der  
23 am 30. April 1943 nach Kulparkow und der  
63 zwischen dem 03. Mai 1943 und dem  
9. Oktober 1944 nach Tworki deportierten 
Frauen und Männer), Nr. 1232 (Enthält u. a. 
Hinweis auf die Katasterbücher der Rheini-
schen Provinzialverwaltung (Zentralverrech-
nungsstelle Berlin) II, II und IV mit Angaben 
zur Anzahl der 1941 und 1943-1944 ermordeten 
Patienten).

9  Siehe Foto aus BArch Abt. Militärarchiv im  
Anhang.

10  Siehe Abbildungen aus LHAKo Bestand 426,006, 
Nr. 58 im Anhang.

11  Siehe Abbildung aus LHAKo Bestand 426,006, 
Nr. 41 im Anhang.

12  Personalakte Margarete Mrozek, geb. 1910, in: 
LHAKo Bestand 932, Nr. 2091, hier: Anklage-
schrift der Staatsamwaltschaft München vom 
29. Juli 1963, Blatt 48 f. Siehe auch Abbildung 
des Meldeformulars über den Todesfall aus 
Meseritz-Obrawalde im Anhang.

13  LHAKo Bestand 584,001, Nr. 1221;  
LHAKo Bestand 426,006, Nr. 13147.

14  LHAKo Bestand 584,001, Nr. 1219 – 1232.

15  LHAKo Bestand 584,001, Nr. 1791 – 1793.

16  Siehe Zeittafel im Anhang. Zum Forschungs-
stand siehe den Beitrag von Dietrich Schabow: 
Die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt für 
Nerven- und Gemütskranke (Jacoby’sche An-
stalt, 1869-1942) und die spätere Verwendung 
der Gebäude, in: Die Heil- und Pflegeanstalten 
für Nerven- und Gemütskranke in Bendorf, 
Bendorf-Sayn 2008, S. 55-95.

17  Die nachführenden Ausführungen fußen auf der 
Akte des Finanzamtes Koblenz LHAKo Bestand 
572,011, Nr. 12018.

18  Die Unterlagen der Rückerstattungsverfahren 
sind im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 
überliefert. Zudem erinnert ein Stolperstein in 
Wattenscheid an Alfred Hess.

19  Siehe Abbildung aus LHAKo Bestand 700,208, 
Nr. 1 im Anhang.

20  Siehe Abbildung des Antrags auf Kriegssach-
schäden aus LHAKo Bestand 577, Nr. 1805 im 
Anhang.
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„Müssen die Nachkommen 
sich gegenüber einem 
solchen Lebenswerk  
auf Bewunderung und 
Dankbarkeit beschränken?“1
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ErinnErungskultur  
und aufarbEitung 
Der Umgang mit Zwangssterilisation  
und Patientenmorden nach 1945.

D ie sogenannte „Euthanasie“, 
die Ermordung von behin-
derten und kranken Men-

schen in den deutschen Heil- und 
Pflegeanstalten  kam  nach 1945 als 
erstes nationalsozialistisches Mas-
senverbrechen vor deutsche Gerichte 
in Ost- und Westdeutschland.2  Diese 
sehr früh beginnenden strafrecht-
lichen Ermittlungen und Ahndun-
gen in deren Mittelpunkt neben den 
Tötungsanstalten3 und den Verant-
wortlichen und Organisatoren der T4 
Aktion auch die Zwischenanstalten 
standen und die in mehreren zeitli-
chen Wellen verliefen,4 können mitt-

lerweile als gut erforscht bezeichnet 
werden.5

Prozesse „Zwischenanstalt“  
Andernach 
Für die französische Besatzungs-
zone und das Untersuchungsgebiet 
ist sicherlich der Prozess über die 
„Zwischenanstalt“ Andernach von 
besonderer Bedeutung.6 Dr. Johann 
Recktenwald war der Direktor der 
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt, 
die im Jahre 1941 zur „Zwischenan-
stalt“  wurde.7 Neben dem Leiter der 
Anstalt, der bereits im April 1945 von 
den Amerikanern festgenommen 
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worden war und bis Ende 1946 an 
unterschiedlichen Orten interniert 
blieb,8 hatten sich auch Dr. Elisa-
beth Kalt, stellvertretende Leiterin 
der Frauenabteilung  und Dr. Ewald 
Kreisch als Leiter der Männerabtei-
lung vor Gericht zu verantworten. 
Der Leiter der Frauenabteilung,  

Dr. Paul Gies, der ebenfalls an der 
„Euthanasie“ Aktion beteiligt war, 
war bereits im Januar 1945 verstor-
ben. Mit dem Urteil des Landgerichts 
Koblenz vom 29. Juli 1948 wurde  
Dr. Kalt aus Mangel an Beweisen  
freigesprochen, Dr. Kreisch erhielt  
fünf Jahren Zuchthaus und Dr. Reck-
tenwald acht Jahre wegen Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit in 
Tateinheit mit Beihilfe zum Mord  
in einer unbestimmten Anzahl von  
Fällen.9 In der Begründung des  
Urteils heißt es: „Sie haben sich  
bewusst in das Mordgetriebe des  
Euthanasieprogramms einspannen  
lassen, sie haben willig, wenn auch  
ungern, die ihnen zugedachte Rolle, die 
von den Organisatoren der Aktion für 
wesentlich angesehen und deshalb ein-
gerichtet wurde, angenommen und sie 
im grossen ganzen auch so ausgefüllt, 
wie man es von ihnen erwartete. Damit 
haben sie einen wesentlichen Beitrag 
zum Euthanasie-Programm geleistet 
und sind Glieder in der Kette, die von der 
„Kanzlei des Führers“ und dem Reichs-
innenministerium in Berlin bis in den 
Vergasungsraum und das Krematorium 
in Hadamar reicht.“10

Dr. Johann Recktenwald. Direktor der Provinzial 
Heil- und Pflegeanstalt Andernach.
»  LHAKo Bestand 710, Nr. 16898
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Gegen dieses Urteil legten Reckten-
wald und Kreisch  Revision ein,  
der durch Entscheidung des Ober-
landesgerichtes Koblenz vom  
14. Juli 1949 stattgegeben wurde.11  

Das Urteil des Landgerichts Koblenz 

vom 28. Juli 1950 kam zu einer völlig 
anderen Einschätzung der Tätigkeit 
der Ärzte. Der Freispruch der Ange- 
klagten folgte ihrer  Rechtfertigungs- 
und Verteidigungslinie, dass es 
durch eine aktive „Sabotagetätigkeit“ 
und „Verzögerungstaktik“ gelungen 
sei, Rückstellungen bei den Patien-
ten durchzusetzen, die so vor dem 
sicheren Tod bewahrt wurden.12  Es 
wurde als erwiesen angenommen,  
dass die Verlegungen nur deshalb von 
den Angeklagten unterstützt wor-
den seien, um eine Anzahl Patienten 
retten zu können und nicht durch 

andere „willfährige Marionetten der 
Reichszentrale“ ersetzt zu werden.13 
Das bei der relativ kleinen Anzahl 
von Rückstellungen, die noch dazu 
im Vernichtungssystem der T4-Zen-
trale eindeutig definiert waren, keine 
Rede sein konnte von Widerstands-
handlungen oder Sabotage haben 
neuere Forschungen bewiesen.14

Kollektiver Verdrängungsprozess
Die milde Beurteilung der „Eutha-
nasie“- Verbrechen,15 wie sie in dem  
Urteil von 1950 zu der Andernacher 
Zwischenanstalt zum Ausdruck 
kommt, ist für diese Zeit in West-
deutschland kein Einzelfall gewesen 
und steht in einem krassen Gegen- 
satz zu den harten Urteilen der Früh-
phase.16  In der historischen und 
juristischen Aufarbeitung als „Skan-
dalgeschichte“ und „völlig unzurei-
chend“ bezeichnet,17  war die Öffent-
lichkeit über die Berichterstattung 
der Medien zwar von den Gerichts-
verfahren und den Urteilen infor-
miert, eine öffentliche Debatte über 
„Euthanasie“-Verbrechen und ihre 
Bestrafung erfolgte allerdings nicht.18 
Diese Auseinandersetzung fand bis 
weit in die 70er Jahre hinein nicht 
statt. Und dies betrifft nicht nur die 

Die milde Beurteilung der „Euthanasie“-  
Verbrechen, wie sie in dem  Urteil von  

1950 zu der Andernacher Zwischenanstalt 
zum Ausdruck kommt, ist für diese Zeit in 
Westdeutschland kein Einzelfall gewesen  

und steht in einem krassen Gegensatz  
zu den harten Urteilen der Frühphase.
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juristische und medizinische bzw. 
psychiatrische Auseinandersetzung 
mit Schuld und Verwicklung,19 son-
dern auch die ebenfalls erst sehr spät 
einsetzende historische Aufarbei-
tung.20 Gerade für diesen Bereich ist 
natürlich auch die archivrechtliche 
Problematik zu berücksichtigen, die 
aufgrund der persönlichkeitsrecht-
lichen Aspekte eine Aufarbeitung 
nicht vereinfacht hat.21

Besonders in den  50er Jahren  
kamen darüber hinaus ein kollektiver 
Verdrängungsprozess und der Wille 
zum Vergessen in der Strafverfol-
gung und dem Freisprechen vieler 
Täter zum Ausdruck. Und dennoch 
ist es der juristischen Aufarbeitung 
in der direkten Nachkriegszeit und 
der aufwendigen Recherche  nach 
den Vorkommnissen und den Tätern 
zu verdanken, dass die historische 
Forschung  von dem umfangreichen 
Quellenmaterial profitieren kann, 
das durch die Justiz zusammenge-
tragen und erstellt wurde.22

Ausgrenzung und Ignoranz 
Während auf der einen Seite die viel-
fache Rehabilitation der Täter bzw. 
die Anerkennung von mildernden 

Umständen an der Tagesordnung  
waren,23 hatte es bei der weitgehen-
den Ausgrenzung von psychisch 
Kranken und behinderten Menschen 
seit Kriegsende keine maßgebliche 
Änderung gegeben, was nicht zuletzt 
auf den nach wie vor in Justiz, Medi-
zin und Bevölkerung  vorhandenen 
eugenischen Tendenzen beruhte.24 
Das „Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses“ wurde nach  
Beendigung des Krieges durch die 

Kontrollratsgesetze der Alliierten 
nicht aufgehoben.25  In dem Nürnber-
ger Ärzteprozess als „vernüftigerweise 
diskutierbar“ bezeichnet,26 behielt es 
weitgehend seine Gültigkeit.27 Wäh-
rend das Gesetz in einigen Ländern 
direkt nach Kriegsende aufgehoben 
oder ausgesetzt wurde,28  wurde es in 

Während auf der einen Seite die viel- 
fache Rehabilitation der Täter bzw. die 
Anerkennung von mildernden Umständen 
an der Tagesordnung waren, hatte es  
bei der weitgehenden Ausgrenzung von  
psychisch Kranken und behinderten  
Menschen seit Kriegsende keine maßgeb-
liche Änderung gegeben.
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Rheinland-Pfalz durch die Verfas-
sung vom 18. Mai 1947 aufgehoben.29

 
Der Erhalt wird mit der Einschätzung 
begründet, es handele sich nicht um 
ein typisch nationalsozialistisches 
Gesetz. Auch in anderen demokra-
tisch regierten Ländern gäbe es ähn-
liche Gesetze, so dass das unter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus 

in Deutschland erlassene Gesetz 
nicht als „Ausfluß nazistischen Gedan-
kengutes“ zu bewerten sei. „Es stellt 
das Ergebnis erbbiologischer Bestrebun-
gen dar, die schon lange vor der Macht-
ergreifung des Nationalsozialismus in 
Deutschland bestanden. Dieses Gesetz 
geht zwar weiter als die in den anderen 
Staaten getroffene Regelung [...]. das 
gibt aber keinen Grund, das Gesetz als 
unethisch zu bezeichnen“.30  Dement-
sprechend scheiterte nicht nur die 

Ahndung der Zwangssterilisation 
nach 1945 vollständig, weil sich die 
Beschuldigten auf das Erbgesund-
heitsgesetz beriefen,31 sondern auch 
eine Wiedergutmachung für die Opfer 
wurde damit ausgeschlossen.32

Wiedergutmachung?
Strafrechtlich relevant wurden die 
Zwangssterilisationen lediglich, 
wenn sie nicht aus eugenischen oder 
medizinischen Gründen durchge-
führt wurden.33  In den Fällen, einer 
Unfruchtbarmachung aus politischen 
oder rassischen Gründen, waren  
Entschädigungsleistungen möglich.34  
Auf dieser Grundlage wurde in dem 
im August 1946 gegründeten Rhein-
land-Pfalz von den jeweiligen Ge-
sundheitsämtern eine Auflistung 
der Personen angefordert, „die nach 
den Rassegesetzen des dritten Reiches 
nicht als vollwertige Reichsbürger gal-
ten.“35 Aber auch in solchen Fällen, 
wurden als Gründe einer Sterilisation 
in der Regel eine psychische Erkran-
kung angegeben bzw. bei Zigeunern 
und Zigeunermischlingen die „Dia-
gnose“ „anlagebedingter Erbfehler“,36 
womit alle Wiedergutmachungs-
ansprüche ausgeschlossen waren. 
Davon abgesehen hatten Anträge 

Es sollte Jahrzehnte dauern, bis sich in  
der deutschen Gesellschaft und Politik ein 

Bewusstseinswandel durch setzte und  
die Opfer von Zwangssterilisation und Pati-

entenmorden von Ausgrenzung und  
Ignoranz  befreit wurden. 
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auf Wiedergutmachung von Sterili-
sationsopfern keinerlei gesetzliche 
Grundlage und wurden entsprechend 
negativ beschieden, wie es in den 
Akten des Landeshauptarchivs zum 
Ausdruck kommt.37

Als einen weiteren Aspekt der  
Wiedergutmachungen erhielten die 
Gesundheitsämter und Ortskran-
kenkassen zahlreiche Anträge auf 
Refertilisierung. Auch diesen Wün-
schen nach einer Beseitigung der 
Unfruchtbarmachung erteilte die 
Landesregierung auf der Grundlage 
der Einschätzung des „Gesetzes zur 
Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses“ eine Absage.38 Auch wenn es  
in den Akten Hinweise darauf gibt, 
dass in der Frühphase des Landes 
durchaus großzügiger mit diesen  
Anträgen umgegangen wurde.39

Es sollte Jahrzehnte dauern, bis sich 
in der deutschen Gesellschaft und 
Politik ein Bewusstseinswandel durch 
setzte und die Opfer von Zwangsste-
rilisation und Patientenmorden von 
einer Ausgrenzung und Ignoranz  be-
freit wurden. Am 17. November 1967 
begründete der damalige Finanz- 
minister Franz –Josef Strauß im 

Deutschen Bundestag den Ausschluss  
der Opfer von jeglichen Leistungen: 
“Gegen eine Pauschalabfindung spricht 
überdies noch, dass von dem gesamten 
Entschädigungsbetrag von fast einer 
Milliarde DM bis zu 60 % an Geistes-
kranke, Schwachsinnige oder schwere 
Alkoholiker gezahlt werden würde.“40  

Die Entwicklung der politischen und 
gesellschaftlichen Diskussion von 
derartigen Einschätzungen zu einer 
Anerkennung des Opferstatus und 
einer Gewährung von Wiedergutma-
chung sollte bis in die jüngste Ver-
gangenheit dauern. Erst im Jahr 2007 
wurde das „Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchs“ durch den 
16. Deutschen Bundestag geächtet. 
Zwangssterilisierte und „Euthana-
sie“ Geschädigte wurden gesell-
schaftlich rehabilitiert.41

Interessensvertretungen  
und Selbsthilfegruppen 
Aber nicht nur die Stigmatisierung 
bestimmter Opfergruppen des  
Nationalsozialismus, auch das durch-
aus verständliche Schutzbedürfnis 
der Betroffenen selbst, die tiefe 
Scham über das Erlebte, führten zu 
einer deutlichen Zurückhaltung bei 
der Forderung nach Aufarbeitung  
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und Wiedergutmachung. Zwar grün-
deten sich bereits wenige Jahre nach 
Ende des „Dritten Reiches“ Inter-
essensvertretungen und Selbsthil-
fegruppen,42 aber erst im Jahr 1987 
entstand der Bund der „Euthanasie“-
Geschädigten und Zwangssterilisier-
ten (BEZ).43  Er entwickelte sich zu 
einer wichtigen Interessensver- 
tretung und verlieh den Betroffenen 
in den Diskussionen und Ausein-
andersetzungen der nächsten Jahr-
zehnte eine Stimme.

In hohen Ehren!
Wie notwendig dies angesichts der 
bereitwilligen Verdrängung  von 
Schuld war, zeigt das konkrete Bei-
spiel des Chefarztes Dr. Fritz Michel, 
das in den Akten des Landeshauptar-
chivs dokumentiert ist.44 Dr. Michel 
war seit dem 1. Juli 1927 als Chirurg 
und Gynäkologe Chefarzt am evan-
gelischen Stift St. Martin in Koblenz  
und damit einer der Hauptverant-
wortlichen für die an diesem Kran-
kenhaus durchgeführten Zwangs-
sterilisationen und Abtreibungen 
während der NS-Zeit.45 Der am  
17. September 1877 in Lahnstein 
geborene Michel  machte sich neben 
seiner medizinischen Tätigkeit in 

Koblenz vor allem einen Namen als 
Regional- und Kunsthistoriker, ein 
Interessensgebiet, das er seit frühes-
ter Jugend verfolgte und immer wei-
ter intensivierte.46 Es war dann auch 
diese historische Tätigkeit für die er 
bereits im Jahr 1941 die Ehrendoktor-
würde der philosophischen Fakultät 
der Universität Bonn erhielt.47

Michel, der in einer Publikation aus 
Anlass seines 125. Geburtstages als 
„Helfer und Heiler“ bezeichnet wurde, 
hatte sich nach dem Krieg in einem 
Entnazifizierungsverfahren  für seine 
Mitgliedschaft in der NSDAP und 
seine medizinische Tätigkeit während 
der NS-Zeit im Stift zu rechtfertigen. 
Aus der Spruchkammerakte des  
Arztes geht hervor, dass er im Jahre 
1947 als Chefarzt abgelöst und in  
den Ruhestand versetzt wurde. Dar-
über hinaus wurde er  mit einer nicht 
unerheblichen Geldbuße belegt.48   
Gegen dieses Urteil legte Michel  
Berufung ein und ließ sich von meh-
reren Rechtsanwälten vertreten. 
Seine Mitgliedschaft in der NSDAP 
wurde von diesen als „nominell“  
bezeichnet, zumal er sich seit 1937  
im Konflikt mit dem NS- Ärztebund  
befunden habe, wo er als „jüdisch- 
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versippt“ gegolten habe. Seine kon-
krete Hilfeleistung und Unterstüt-
zung eines jüdischen Paares wurde 
angeführt, auf seine Verantwortlich-
keit für die Zwangssterilisationen und 
Abtreibungen im Stift St. Martin ging 
der Schriftsatz allerdings nicht ein.49  
Die „Rechtmäßigkeit“ dieser medizini-
schen Eingriffe begründet Michel mit 
der damals herrschenden juristischen 
und medizinischen Auffassung, die 
er durch ein Gutachten der Vereini-
gung nordwestdeutscher Neurologen 
und Psychiater vom 22. Oktober 1947 
belegte.50 „Der Gedanke der Sterilisation 
aus eugenischen Gründen wird nach dem 
Zusammenbruch des Nationalsozialis-
mus in den Kreisen der psychiatrischen 
Wissenschaft nicht als erledigt angese-
hen, vielmehr werden zur Zeit Erhebun-
gen darüber angestellt, ob und wie für 
die Zukunft eine gesetzliche Regelung der 
Sterilisation vorgeschlagen werden soll.“51 
Von seiner ehemaligen Assistenzärz-
tin ließ sich Michel darüber hinaus 
bestätigen, dass „ […] nur solche  
Patienten sterilisiert (wurden), die gemäß 
dem Reichsgesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses sterilisiert werden 
mussten und ein entsprechendes Urteil  
des Erbgesundheitsgerichtshofes auf-
weisen konnten.“52

Angesichts dieser Argumentationsli-
nie bezeichnete sich Michel als völlig 
unbelastet und legte auch gegen das 
Berufungsurteil vom 22. April 1948, 
das ihn als „Mitläufer“ einstufte, die 
Geldbuße deutlich reduzierte und 
ihm die „Ausübung der Kassen- und 
Privatpraxis gestattete“, Beschwerde 
ein. Wie vollständig er sein Verhal-
ten  und seine Tätigkeit als Chefarzt 

Enthüllung der  
Hinweistafel am Denk-
mal für Dr. Fritz Michel, 
17. September 2002
»  Stadtarchiv Koblenz 
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im Rahmen des Rechtes empfand, 
wird auch dadurch deutlich, dass er 
in einem Aufsatz aus dem Jahr 1964 
beschreibt, wie er sich während des 
Krieges für den Schutz und den  
Erhalt der Operationsbücher des  
Stiftes einsetzte, die nach seiner  
Auffassung  den einzigen Beleg für 
die durchgeführten Operationen 
darstellen und damit auch für die von 
Michel persönlich verantworteten 
Sterilisationen und Abtreibungen.53

Wie sehr im gesellschaftlichen  
Bewusstsein diese Tätigkeit Michels 
während der nationalsozialistischen 
Herrschaft ebenfalls nicht als Schuld 
angesehen wurde bzw. bis heute 
nahezu vollständig ignoriert wird, 
zeigen die zahlreichen hohen Ehrun-
gen, die Dr. Michel nach dem Krieg 
erhalten hat. „Der anerkannte Arzt und 
Wissenschaftler, der in seiner Lebenser-
füllung vorbildlich dem öffentlichen Wohl 
gedient (hat)“,54  erhielt im Jahre 1952 
das Verdienstkreuz der Bundesrepu-
blik Deutschland und darüber hinaus 
aus Anlass seiner 75. Geburtstages 
die Ehrenbürgerschaft der Stadt  
Koblenz.55  
 

 Im Jahr 1954 und 1961 folgten die  
Ehrenbürgerschaften von Nieder- 
und Oberlahnstein und 1971 die  
Benennung einer Straße nach dem  
im Jahre 1966 verstorbenen Medi-
ziner.56 Standen bei diesen Ehrungen 
vor allem das historische und kunst-
historische Wirken von Fritz Michel 
im Vordergrund, war dies bei der 
Errichtung eines Denkmals nahe dem 
Haupteingang des Evangelischen 
Stifts St. Martin im Jahre 1989 nicht 
der Fall. Diese Ehrung bezog sich in 
erster Linie auf seine medizinische 
Tätigkeit als Chefarzt des Kranken-
hauses und macht bis heute darauf 
aufmerksam, dass die Aufarbeitung 
dieses Teils der Geschichte des  
Stifts noch erfolgen sollte.57

Aufarbeitung und Gedenkarbeit 
Die Aufarbeitung der eigenen  
Geschichte in den Anstalten und 
Einrichtungen, die von Zwangs-
sterilisationen und Patientenmor-
den betroffen waren,  erfolgte auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise. 
Während in der für die Rheinprovinz 
zuständigen ehemaligen Tötungsan-
stalt Hadamar die Auseinanderset-
zung mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit und das Gedenken  
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an die Opfer relativ früh einsetzte58 
und im Jahr 1983 in der Einrichtung 
einer Gedenkstätte gipfelte,59 begann 
in der Heil- und Pflegeanstalt  
Andernach die Aufarbeitung erst in 
den 1990er Jahren. 

Spiegelcontainer 
Durch ein Schülerprojekt des orts-
ansässigen Bertha-von-Suttner-
Gymnasiums begann seit 1993 die 
Diskussion über den Umgang mit 
diesem Teil der Geschichte der An-
stalt und mündete in der Initiative 
zur Errichtung eines Mahnmals.60  
Auf der Grundlage einer breiten  
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Spiegelcontainer  
in Andernach
»  Stadtmuseum  

Andernach
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öffentlichen Unterstützung aber auch 
einer heftigen und sehr kontrovers 
geführten Diskussion über die Not-
wendigkeit,  die Form des Mahnmals 
und den  Standort konnte der Ander-
nacher Spiegelcontainer am  
27. Mai 1996 der Öffentlichkeit über-
geben werden.61 Dabei zeigte sich 
sehr deutlich, dass das Mahnmal 
durch seine Form, ein Stahlcontainer 
mit verspiegelten Innenflächen 
auf die die Namen der Opfer einge-
prägt sind, und seinen Standort in 
der Altstadt an der Christuskirche 
zu  heftigen  Reaktionen  provozierte 
und damit eine besonders intensive 
Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit hervorrief.62  Eine Anwohne-
rin fasste in einem Leserbrief diese 
Kritik zusammen und kommentierte 
sie: „All diese Einwände münden in die 
Forderung: Weg mit dem Denkmal in 
dieser Form vom Park der Christuskirche. 
Was all diese Leute wirklich umtreibt, ist, 
dass ihre philiströse Idylle durch einen 
solchen ‚Schandfleck‘ gestört wird.  
Das Schreckliche, Monströse unserer 
Andernacher Geschichte hat keinen Platz 
in ihrer kleinstädtisch-heilen Welt. Wir 
brauchen und wollen aber kein weiteres, 
und erhebendes Heldendenkmal  in an-
mutigem Ambiente, sondern – und  

das mitten in der Stadt – den kalten,  
metallischen Kasten, der uns an die trost-
losen Zellen der Irrenanstalt gemahnt, 
und wir brauchen den Schmerz und die 
Trauer inmitten des freundlichen Plat-
zes; und der gehört allen Bürgern dieser 
Stadt. Alles andere ist Verdrängung des 
Geschehenen […]“63 Auch die Klinik 
selbst setzte sich spätestens seit dem 
Jahr 2002 intensiv mit der eigenen 
Vergangenheit auseinander und 
arbeitete sie u. a. in Fachtagungen, 
Beiträgen in der Fachliteratur und in 
Gedenkveranstaltungen auf.64

Stolpersteine 
Eine weitere Form des Gedenkens 
und der Aufarbeitung  ist die Ver-
legung von Stolpersteinen, die seit 
1992 auf das Schicksal der Menschen 
aufmerksam machen, die während 
des Nationalsozialismus getötet, 
verfolgt, vertrieben, deportiert und 
stigmatisiert wurden, um so die  
Öffentlichkeit für diese Schicksale  
zu sensibilisieren. Natürlich erinnern 
diese kleinen Gedenktafeln auch an 
die Opfer von Zwangssterilisation 
und Patientenmord wie z. B. vor dem 
Eingang des früheren evangelischen 
Elisabeth-Krankenhauses in Trier.65
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Als Einstieg einer umfassenden  
Erinnerungskultur für eine Opfer-
gruppe der nationalsozialistischen 
Herrschaft, die lange Jahrzehnte auch 
in der Bundesrepublik einer Stigma-
tisierung ausgesetzt war, kann der 

vorliegende Beitrag nur ansatzweise 
einige Hinweise auf weitere notwen-
dige Forschungen geben, die auf der 
Grundlage der im Landeshauptarchiv 
vorhandenen Akten sehr wünschens-
wert wären. 
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Gedenkstätte Hadamar, in: Hadamar, a.a.O.,  
S. 443-458.

60  Vgl. Paul Petzel: Das Konzept des Andernacher 
Spiegel-Container, in: „…wir waren samt und 
sonders gegen die Durchführung der Euthana-
sie-Aktion.“, a.a.O., S. 173-183.

61   Vgl. Daniela. A. Frickel: „Andernacher Spiegel-
Container“ – Verwirklichung und Wirkung.  
Eine Rückschau nach mehr als zehn Jahren, in: 
„…wir waren samt und sonders gegen die  
Durchführung der Euthanasie-Aktion, a.a.O.,  
S. 185-200. 

62  Die sehr kontroverse Diskussion über das 
Mahnmal wurde vor allem in den regionalen 
Zeitungen durch Leserbriefe geführt,  
Vgl. u. a. Rhein-Zeitung, 23.Januar. 1996.  
„Das Euthanasie-Denkmal soll im Pfarrgarten 
stehen. Anwohner kritisieren Standort des  
„Andernacher Spiegelcontainers“ in der Nähe 
der Christuskirche.

  Vgl. „Wenig ansprechend für Besucher“,  
Rhein-Zeitung, 15. August 1996.

  Vgl. „Würdiger Platz für die Namen der Toten“, 
Rhein-Zeitung, 15./16. Juli 1996.

  Vgl. „Ein unansehnlicher Fremdkörper“,  
Rhein-Zeitung, 10. Juli 1996.

63  „Typische Kleinstädter-Idylle wird gestört“, 
Rhein-Zeitung, 27./28. Juli 1996.

64  Vgl. Arbeitskreis zur Erforschung der national-
sozialistischen „Euthanasie“ und Zwangssteri-
lisation (Hg.):“…wir waren samt und sonders, 
a.a.O., Münster u. Ulm 2009.

65  Vgl. „Stolpersteine“ erinnern an gehörlose 
Opfer der Nazi-Herrschaft – 8. September 2016 
in Trier. http://web.kgg-trier.de/stolpersteine-
erinnern-an-gehorlose-opfer-der-nazi- 
herrschaft, 24.August 2017.
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1   Karl Binding/Alfred Hoche: Die freigabe der 
Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß 
und ihre Form, 2. Aufl., Leipzig 1922 //  
LHAKo Bibliothek A 16522

» Der Psychiater Alfred Hoche und der Jurist Karl 
Binding gingen in ihrer Schrift den Schritt von der 
Diskussion über eine anhand der Erbanlagen gesteu-
erten Bevölkerungsentwicklung zu der Forderung 
nach einer geplanten Vernichtung menschlichen 
Lebens, der „Euthanasie“. Während der NS Zeit wurde 
die Veröffentlichung ideologisch und terminologisch 
als eine Grundlage der systematischen Ermordung 
von Menschen mit Behinderungen und psychischen 
Erkrankungen verwendet.  

2    einrichtung von eheberatungsstellen in den 
preußischen Provinzen //  
LHAKo Bestand 441, Nr. 28570

» Durch Erlass des Ministeriums für Volkswohlfahrt 
wurden seit 1926 kommunale Eheberatungsstellen 
in den preußischen Provinzen eingerichtet. Auf 
freiwilliger Basis war es die Absicht, Heiratswillige 
gesundheitlich und „erbbiologisch“ zu beraten und 
eventuell unter eugenischer Hinsicht unerwünschte 
Ehen zu verhindern und zur Sterilisierung zu raten. 
Die Beratungsstellen sind die ersten konkreten 
staatlichen Maßnahmen und Institutionalisierun-
gen auf der Grundlage der damaligen eugenischen 
Diskussionen. 
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3    Informationsschrift. „Volksaufartung,  
erbkunde, eheberatung“, Berlin 1928 //  
LHAKo Bestand 441, Nr. 28570

» Der im Jahre 1925 in Berlin gegründete „Deutsche 
Bund für Volksaufartung und Erbkunde“ verstand 
sich als Interessensvertretung der Eugenik. Von 
staatlicher Seite unterstützt, stellte der Bund um-
fangreiches Informationsmaterial zur Verfügung,  
das der Information und Weiterbildung einer breiten  
Öffentlichkeit zu Gunsten der „Erhaltung und 
Mehrung des im deutschen Volke vorhandenen 
wertvollen körperlichen und geistigen Erbgutes“ 
dienen sollte.

4    Abbildung aus dem schulbuch: Jakob Graf: 
Biologie für höhere schulen, Berlin 1943 //  
Rheinische Landesbibliothek K Schu 215 

» Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 
1933 wurde mit Hilfe einer massiven Propaganda eine 
rassistische und antisemitische Bevölkerungspolitik 
vertreten, die auch in den Schulbüchern der damali-
gen Zeit zum Ausdruck kam.
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5    Der einbruch artfremden 
Blutes“ aus:  „Bilder sprechen! 
“ schriftenreihe des  
Rassenpolitischen Amtes der 
NsDAP, Heft 15, 1937 //  
LHAKo Bestand 714, Nr. 6048

» Das im Jahr 1934 eingerichtete 
Rassenpolitische Amt der NSDAP 
verbreitete zahlreiche Plakate und 
Publikationen, die mit einer gezielten 
Propaganda die radikalen rassen-
hygienischen Vorstellungen des  
NS-Regimes in den Mittelpunkt 
stellten. 
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6    „Auch Krankheiten können sich vererben!“ 
aus: „Bilder sprechen!“ Schriftenreihe des 
rassenpolitischen Amtes der NSDAP,  
Heft 15, 1937 //  
LHAKo Bestand 714, Nr. 6048

KAtALOG

» Die bevölkerungspolitische Propaganda des  
NS-Regimes setzte auf eine massive Bildsprache,  
die nur den Starken und Gesunden das Recht und 
die Pflicht zugestand, sich fortzupflanzen. Körperlich 
und geistig behinderte Menschen bzw. psychisch 
Kranken wurde dieses Recht nicht nur abgesprochen. 
Sie galten als „minderwertige Elemente“, die eine  
Belastung der Gesellschaft darstellten und wurden 
so in zahlreichen Broschüren und Informations-
schriften dargestellt. 

eugenik
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1    Sippentafel für Werner S. aus dem  
Kreis Bernkastel, 20. April 1937 //  
LHAKo Bestand 512,020, Nr. 231

» Zur lückenlosen „erbbiologischen“ Erfassung 
der Bevölkerung legten die Gesundheitsämter 
Verzeichnisse, Karteien und Sippentafeln an. 

Die Sippentafeln sollten einen Überblick über 
den gesundheitlichen und den sozialen Zustand 
einer Familie geben. In der „Übersichtstafel“ 
wurden zunächst verwandtschaftliche Zusam-
menhänge im Hinblick auf „Erbkrankheiten“, 
aber auch auf „Kriminalität“ oder „Selbstmord“ 
graphisch dargestellt. Für die in der Übersichts-
tafel durchnummerierten Familienmitglieder 
folgten tabellarische Angaben, zum Beispiel 
zum „Körperbautyp“ und dem „vorwiegenden 
Rasseanteil“ sowie zu früheren und aktuellen 
körperlichen und seelischen  Erkrankungen und 
Charaktereigenschaften. Trotz der fragwürdigen 
Aussagekraft dienten die Sippentafeln auch als 
Grundlage bei Erbgesundheitsgerichtsverhand-
lungen.

Die Sippentafel für Werner S. (Kästchen Nr. 17) 
wurde angelegt, als er 15 Monate alt war. Bereits 
kurze Zeit nach seiner Geburt war er im Zusam-
menhang mit einem Antrag auf Kinderbeihilfe 
beim Gesundheitsamt aktenkundig geworden. 
In der auf den nächsten Seiten folgenden 
Tabelle werden für einzelne Familienmitglieder 
belastende oder entlastende Merkmale genauer 
benannt „Idiotie“, „5x vorbestraft“, „neigt zum 
Trinken“ oder „meistens anständig und arbeit-
sam“.  

zwangssterilisation
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2    erbkartei des Gesundheitsamtes simmern  
mit Merktafel, 1934-1944 //  
LHAKo Bestand 512,010, Nr. 259

» In der Erbkartei des Gesundheitsamtes Simmern 
wurde neben der Angabe des „Erbleidens“ u. a. 
vermerkt, wer den Betroffenen im Zusammenhang 
mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ angezeigt bzw. wer den Antrag gestellt 
hatte und ob eine Zwangssterilisation beschlossen 
und durchgeführt worden war. Die Farbfelder auf der 
Karteikarte auf der rechten Seite oben, anzufertigen 
nach dem Muster der Merktafel, dienten dem  
schnellen Überblick.
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3    Amtsärztliches Gutachten,  
18. Januar 1938, seite 3-6 //  
LHAKo Bestand 512,005, Nr. 44

» Das amtsärztliche Gutachten des Amts-
arztes des Kreises St. Goar wurde für den 
27-jährigen Landwirtschaftsgehilfen und 
Holzhauer Karl B. aus dem Kreis St. Goar 
erstellt. „Trotz des Fehlens von erblichen 
Erkrankungen oder sonstigen Minder-
wertigkeiten“ in der Familie und ohne 
weitere Untersuchungen außer einer 
fragwürdigen Intelligenzprüfung beschei-
nigte der Amtsarzt erblich bedingten 
„angeborenen Schwachsinn“.  
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4    Beschluss des erbgesundheitsgerichts 
Koblenz 1939 mit Begründung, 25. Juli //  
LHAKo Bestand 512,005, Nr. 44

» Der Beschluss und die Urteilsbegründung 
umfassten häufig nur eine Seite. Das Erbge-
sundheitsgericht Koblenz, hier vertreten durch 
Amtsgerichtsrat Arntz, den Koblenzer Amtsarzt 
Dr. Harnack und Dr. Johann Recktenwald, den 
Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Andernach, 
stützte sich in seiner Urteilsbegründung im 
Fall Karl B. wie üblich vor allem auf das amts-
ärztliche Gutachten. Eigene Erkenntnisse zog 
es lediglich aus dem „äusseren Eindruck“, den 
es von Karl B. in der Verhandlung gewonnen 
hatte. 

KAtALOG



101zwangssterilisation

5    Intelligenzprüfungsbogen,  
13. Oktober 1934 //  
LHAKo Bestand 512,001, Nr. 554

» Der „Intelligenzprüfungsbogen“  wurde 1934 
vom Koblenzer Kreisarzt bei der 13-jährigen 
Hilfsschülerin  Rosa H. ausgefüllt. Die Fragen 
waren vorgegeben und berücksichtigten weder 
das Alter noch die Schulbildung des Kindes. 
Das Mädchen wurde im Alter von 14 Jahren im 
Krankenhaus Evangelisches Stift St. Martin in 
Koblenz zwangssterilisiert.   

KAtALOG
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6    erbgesundheitsregister des  
erbgesundheitsgerichtes trier, 1934 //  
LHAKo Bestand 602,052, Nr. 36084 ab lfd. Nr. 1

» In den beim Erbgesundheitsgericht geführten Erb-
gesundheitsregistern wurden fortlaufend alle beim 
Erbgesundheitsgericht eingegangenen Sterilisations-
anträge aufgelistet, u. a. mit den Entscheidungen des 
Erbgesundheits- bzw. Erbgesundheitsobergerichtes. 
Die Erbgesundheitsregister des Erbgesundheitsge-
richtes Trier sind für die Jahre 1934-1944 überliefert. 
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7    Operationsbuch des Krankenhauses  
evangelisches stift st. Martin in Koblenz, 
1934-1935 // 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Mainz 
Chir 63 1913 – 23, Bd. 1934/35, Blatt 40

» Im Operationsbuch wurden neben sonstigen  
Operationen auch Zwangssterilisationen dokumen-
tiert, wie hier für einen dreißigjährigen Patienten der 
Heil- und Pflegeanstalt Andernach im oberen Teil 
des Buches. Vermerkt wurde u. a. das Operations-
verfahren. 
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8    Dr. Dr. hc. fritz Michel (1877-1966),  
o. D. (um 1941) //  
Stadtbibliothek Koblenz, Nationalblatt Koblenz, 29. Mai 1941

» Dr. Michel war als Chirurg und Gynäkologe von 1927 
bis 1947 Chefarzt im Krankenhaus Evangelischen Stift 
St. Martin in Koblenz und führte dort Zwangssterili-
sationen durch. Das Krankenhaus war ab 1936 auch 
für Schwangerschaftsabbrüche aus eugenischen 
Gründen zugelassen.  

9    Prof. Dr. Hohmeier (1876-1950),  
29. februar 1944 // 

» In den Städtischen Krankenanstalten Kemper-
hof waren mehrere Ärzte an Zwangssterilisationen 
beteiligt, u. a. der ärztliche Direktor und Chefarzt der 
Chirurgie Prof. Dr. Fritz Hohmeier. Auch Schwanger-
schaftsabbrüche an Zwangsarbeiterinnen wurden 
hier durchgeführt.

Stadtarchiv Koblenz, FA 1-330 Kemperhof,  
Prof. Dr. Hohmeier
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Stadtarchiv Koblenz, FA 1-330 Kemperhof,  
Prof. Dr. Hohmeier

KAtALOG

10    Operationsaal Städtische Krankenanstalten 
Kemperhof, 29. Februar 1944 //  
Stadtarchiv Koblenz, FA 1-330 Kemperhof, Prof. Dr. Hohmeier  

» Vorbereitung einer Operation unter Leitung von  
Prof. Dr. Fritz Hohmeier  

11    Dr. Gustav Kreglinger (1882-1945),  
ohne Datum (um 1936) //  

» Die meisten im Landeshauptarchiv Koblenz durch 
Sterilisationsakten belegten Zwangssterilisationen 
erfolgten im privaten Elisabeth-Krankenhaus in  
Koblenz. Der Leiter des Elisabeth-Krankenhauses,  
Dr. Gustav Kreglinger  jun., war von 1931 bis 1939 auch 
Leiter des Gau- Amtes für Volksgesundheit und ärztli-
cher Beisitzer im Erbgesundheitsgericht Koblenz. Die 
Operationen im Elisabeth-Krankenhaus führte in der 
Regel Chefarzt Dr. Schulze Herringen aus. 

Stadtbibliothek Koblenz, Nationalblatt Koblenz , 
13. Januar 1936
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12     Arztbrief von Dr. fritz Michel über die 
zwangssterilisation von Luzie B. mit  
todesfolge  vom 11. Dezember 1934 //  
LHAKo Bestand 512,001, Nr. 180 

» Verstarb das Sterilisationsopfer in der Folge der 
Zwangssterilisation, musste der operierende Arzt 
dem zuständigen Amtsarzt einen ausführlicher 

Bericht über die Operation übersenden. In diesen 
Berichten bestritten die Ärzte in der Regel einen Zu-
sammenhang zwischen der Zwangssterilisation und 
dem Tod des Opfers, wie hier auch Dr. Fritz Michel in 
seinem Bericht über den Todesfall von Luzie B.
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13    Luzie B. und ihr ehemann Max B.,  
15. August 1922 //  
Privat

» Luzie B. aus Koblenz, geboren 1893, war  
die Frau eines jüdischen Kaufmannes und 
Mutter eines „lebhaften, aufgeweckten“  
Sohnes, eine gebildete Frau, die fließend 
englisch sprach und Vorträge hielt. Aufgrund 
der Repressalien, denen ihr Mann als jüdi-
scher Geschäftsmann nach der Machtergrei-
fung ausgesetzt war, erkrankte sie und begab  
sich im Oktober 1933 in die Jacoby`sche  
Heil- und Pflegeanstalt in Bendorf-Sayn.  
Im Mai 1934 beschloss das Erbgesundheits-
gericht Koblenz ihre Zwangssterilisation 
aufgrund der Diagnose „Schizophrenie“. 
Anstaltsleiter Dr. Jacoby wies den Koblenzer 
Amtsarzt Dr. Schneweis im Juni 1934 darauf 
hin, dass Luzie B. wegen ihres psychischen 
Zustandes „nicht operationsfähig“ sei.  
Am 1. November 1934 wurde sie schließlich  
versuchsweise für acht Tage nach Hause  
beurlaubt, laut Aussage ihres Mannes 
„schwach an Körper, geistig in guter Verfas-
sung“, und am 28. November 1934 durch  
Dr. Michel im Krankenhaus St. Martin in  
Koblenz zwangssterilisiert. Luzie B. starb 
sechs Tage nach der Operation mit 41 Jahren. 
Ihr Mann und ihr Sohn konnten nach Palästi-
na emigrieren.
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14     Genehmigung für Dr. fritz Michel  
für einen schwangerschaftsabbruch 
aus  rasse-hygienischen Gründen,  
5. März 1935 // 

7       Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der 
Medizin Mainz Chir 63 1913 – 23, Bd. 1934/35, 
Blatt 280

» In der NS-Zeit stand der Schwanger-
schaftsabbruch unter Strafe. Mit dem „Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ vom 26. Juni 1935 
wurde der Schwangerschaftsabbruch bei  
„Erbkranken“ bis zum sechsten Schwanger-
schaftsmonat mit „Einverständnis“ der Betrof-
fenen legal. Noch bevor dieses Gesetz in Kraft 
getreten war, hatte Dr. Michel Anfang 1935 für 
die 21-jährige Anna S., die wegen „angebore-
nem Schwachsinn“ zwangssterilisiert werden 
sollte, aber bereits schwanger war (laut ihrer 
Erbgesundheitsgerichtsakte mindestens seit 
Anfang Januar 1935), beim Stellvertreter des 
Führers eine Genehmigung für einen Schwan-
gerschaftsabbruch aus „rasse-hygienischen 
Gründen“ beantragt. Der Schwangerschafts-
abbruch durch Entfernung der Gebärmutter 
mit gleichzeitiger Zwangssterilisation erfolgte 
umgehend am 7. März 1935.
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15     Widerstand //  
LHAKo Bestand 662,006, Nr. 612

» Die katholische Kirche lehnte 
Zwangssterilisationen grundsätz-
lich ab. Im katholischen Trier fand 
sich zunächst kein Arzt, der die 
angeordneten Zwangssterilisationen 
durchführen wollte. Auch Nonnen 
verweigerten ihre Unterstützung.  
Der langjährige katholische Chefarzt 
des Evangelischen Elisabeth-Kran-
kenhauses in Trier, Dr. Franz Schnitz-
ler, wurde aufgrund seiner Weigerung 
durch den linientreuen Chirurgen  
Dr. Schulzebeer ersetzt. 
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16     Auszug aus der erziehungsliste  
für Margarete f. //  
LHAKo Bestand 512,017, Nr. 77

» Margarete F. wurde 1922 in Neuss als 
jüngstes von vier Geschwistern geboren. Ab 
1933 unterstand sie aufgrund der häuslichen 
Verhältnisse für mehrere Jahre der Fürsorge-
erziehung. Im Juli 1933 kam Margarete in das 
Erziehungsheim St. Josef in Föhren, ein Hilfs-
schulheim für schwer erziehbare Mädchen 
und Jugendliche. 
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17     Margarete f. als ca. 11-Jährige,  
ohne Datum (um 1933) //  
ALVR 36520 

» Im März 1934 „begutachtete“ Landespsychiater  
Dr. Max Lückerath im Erziehungsheim St Josef in  
Föhren 128 Mädchen und junge Frauen im Schnell-
verfahren, zum Teil nur nach Aktenlage. 127 von 
ihnen wurden zur Zwangssterilisation vorgeschla-
gen, darunter auch Margarete F. Wie üblich bei 
Fürsorgezöglingen wurde in erster Linie sozial und 
nicht medizinisch begründet. „Zur Sterilisation wird 
vorgeschlagen Margarete F. aus Neuß, Vater geistig 
minderwertig, oft bestraft, asoziale Familie“. Über  
das 11-jährige Kind urteilte Lückerath: „M. ist stark 
debil, sinnlich“.

18     Margarete f. als ca. 18-Jährige,  
ohne Datum (um 1940) //  
LHAKo Bestand 512,017, Nr. 77

» Zwischen 1936 und 1941 wurde die Zwangssterili-
sation von Margarete F. bei den Erbgesundheitsge-
richten Trier und Köln, und aufgrund von Einsprü-
chen des Vaters und des von ihm eingeschalteten 
Anwaltes auch beim Erbgesundheitsobergericht Köln 
verhandelt. Der Vater hatte sich u. a. über die „ober-
flächliche Beurteilung der Erziehungsleitung sowie 
des Anstaltsarztes“ beschwert und um Nennung der 
Gründe gebeten, „die dazu geführt haben, eine der-
artige Handlung an einem gesunden Menschen  
zu vollstrecken“. Die Zwangssterilisation wurde am  
28. Juli 1942 in der Kölner Frauenklinik durchgeführt. 
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19     schülerbuch, 1879-1981 // 
Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule Trier,  
Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige

» In dem 1879 angelegten und bis 1981 geführten 
Schülerbuch der Taubstummenanstalt und heutigen 
Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in 
Trier wurde u. a. vermerkt, ob bei den Schülern eine 
angeborene oder eine erworbene Taubheit vorlag. 
„Erbliche Taubheit“ war im Erbgesundheitsgesetz als 
Sterilisationsgrund aufgeführt.

Gertrud Lambert (laufende Nummer  836) war die 
erste Schülerin der Taubstummenanstalt Trier, die 
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zwangssterilisiert wurde. Sie kam 1921 als jüngstes 
Kind hörender Eltern auf die Welt. Ihre vier älteren 
Geschwister waren alle gehörlos, sie selbst von Ge-
burt an völlig taub. Von 1929 bis 1937 war sie Schüle-
rin der Taubstummenanstalt Trier. Im Dezember 1935 
wurde Gertrud Lambert mit 14 Jahren im Evangeli-
schen Elisabeth Krankenhaus in Trier zwangssterili-
siert. Im Schülerbuch wurde ihr Gesundheitszustand 
bei ihrem Eintritt in die Taubstummenanstalt als gut 
bezeichnet - nach ihrer Zwangssterilisation war sie 
laut Aussage eines Klassenkameraden fortan immer 
krank. Sie starb 1938 im Alter von 17 Jahren. 
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20     schilderung Karl Heinz D.’s über 
seine zwangssterilisation,  
22. August 1954 // 

7       Landesamt für Finanzen –  
Amt für Wiedergutmachung Saarburg,  
BEG-Akte Nr.15840, Blatt 7

» Karl Heinz D. wurde aufgrund seiner 
väterlichen Abstammung aus rassischen 
Gründen im Oktober 1936 in Ludwigsha-
fen zwangssterilisiert. Seine nachträgliche 
Schilderung gibt einen Einblick aus der 
Opferperspektive in die Abläufe und 
gewaltsamen Umstände von Zwangs-
sterilisationen.
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21     Antrag auf unfruchtbarmachung  
für Josef D., 28. Januar 1937 //  
LHAKo Bestand 512,004, Nr. 315

» Auf der Grundlage eines ärztlichen 
Gutachtens wurde beim Erbgesundheits-
gericht der Antrag auf Zwangssterilisation 
von Josef.D. gestellt.
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22     Einspruch, 19. Februar 1937 //  
LHAKo Bestand 512,004, Nr. 315

» Einsprüche und Beschwerden der  
Betroffenen und ihrer Angehörigen 
gegen die Zwangssterilisation blieben 
meistens ohne Erfolg. Dies war auch  
bei Josef D. der Fall.
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23     Statistik des Gesundheitsamtes Koblenz 
über die zwischen 1934 und 1944 erfolgten 
zwangssterilisationen, 11. Januar 1946 //  
LHAKo Bestand 512,001,  Nr. 2538

» Nach der Statistik wurden 339 Frauen und  
393 Männer im Bereich des Gesundheitsamtes  
Koblenz (Stadt- und Landkreis) zwangssterilisiert, 
insgesamt 732 Personen. Reichsweit erfolgten die 
meisten Sterilisationen in den Jahren 1934-1936.
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1    zeittafel der Heil- und  
Pflegeanstalt Andernach,  
1876 – 1945 (2017) //  
LHAKo 2017
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2    Verlegung von jüdischen frauen in die 
Heil- und Pflegeanstalt Andernach //  
LHAKo Bestand 426,006, Nr. 22694, 10. Februar 1941 

» Die ersten Patienten, die von Andernach in  
die Tötungsanstalt Hadamar gebracht wurden, 
waren jüdische Patienten. Zunächst wurden  
am 8. Februar 1941 und am 10. Februar 1941  
46 Frauen und Männer aus anderen rheinischen 
Anstalten nach Andernach verlegt. Sie wurden  
am 11. Februar 1941 zusammen mit 12 jüdischen 
Patienten der Anstalt Andernach nach Hadamar 
transportiert und dort ermordet.
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3   Gaskammer in Hadamar //  
ALWV Hessen, Fotosammlung

» Nach der Ankunft in der Tötungsanstalt  
Hadamar wurden die Patienten ausgezogen, zum 
Schein untersucht und fotografiert. Gegebenen-
falls wurden sie auch besonders markiert, z. B., um 
vorhandenes Zahngold nach der Tötung zu rauben. 
Anschließend  wurden sie in einer als Duschraum 
getarnten Gaskammer mit Kohlenmonoxid ermordet 
und anschließend in zwei Öfen verbrannt.

4   Dr. Johann Recktenwald // 

       BArch, Abt. Militärarchiv Freiburg, 
Bestand PERS 6/14849 Recktenwald

» Dr. Johann Recktenwald war Leiter der Heil- und 
Pflegeanstalt Andernach in den Jahren 1934-1945. Er 
war nicht nur mitverantwortlich für die Zwangssterili-
sation von Patientinnen und Patienten der Heil- und 
Pflegeanstalt Andernach, etwa als Antragssteller oder 
als Mitglied des Erbgesundheitsgerichtes Koblenz, 
sondern auch beteiligt an der Organisation der  
Tötung von Patientinnen und Patienten im Rahmen 
der NS-Patientenmorde.   
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5    Brief der Mutter von August W. und  
die Antwort von Dr. Recktenwald //  
LHAKo Bestand 426,006, Nr. 58, Mai 1941
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6    Transport //  
LHAKo Bestand 426,006, Nr. 41, 2. August 1943 

» Dr. Gies, Leiter der Frauenabteilung der Heil- und 
Pflegeanstalt Andernach, berichtet über den Trans-
port von Andernach in die Anstalten Landsberg und 
Lüben. 
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7       Meldeformular der Heil- und  
Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde  
über den tod von emma K. // 

7       Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim 
Bestand Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde 
Nr. 66-256-1931, 14. Juli 1944

» Bei Emma K. zeigten sich 1930 die ersten 
Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Im 
August 1938 kam die zweifache Mutter wegen 
Schizophrenie in die Heil- und Pflegeanstalt 
Andernach. Während ihres knapp viermonati-
gen Aufenthaltes wurde sie auf Antrag des Lei-
ters der Andernacher Anstalt Dr. Recktenwald 
im Dezember 1938 im Elisabeth-Krankenhaus 
in Koblenz  zwangssterilisiert und danach 
aus der Anstalt Andernach nach Hause 
entlassen. Im April 1943 wurde sie wieder zur 
Behandlung einer plötzlich aufgetretenen 
Schizophrenie in die Heil- und Pflegeanstalt 
Andernach eingewiesen. Alle Anfragen seitens 
verschiedener Stellen und der Angehörigen 
nach Entlassung aus der Anstalt wurden von 
Andernach mit Hinweis auf ihren Krankheits- 
und Erregungszustand negativ beschieden. Am 
6. Juli 1944 wurde Emma K. über Bonn nach 
Meseritz-Obrawalde - offiziell aus Luftschutz-
gründen - verlegt. Bereits eine Woche nach 
ihrer Ankunft starb sie am 14. Juli 1944 in der 
Anstalt Meseritz-Obrawalde. Sie wurde mit 
großer Wahrscheinlichkeit durch tödliche 
Injektionen umgebracht. Im Meldeformular 
über ihren Tod trug die 1946 in einem der 
ersten „Euthanasie“- Prozesse verurteilte und 
1947 hingerichtete Anstaltsoberärztin  Dr. Hilde 
Wernicke als Todesursache ein: „Erschöpfung 
infolge anhaltender Erregung“. 
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8    zeittafel „Israelische Heil- und  
für Nerven- und Gemütskranke“  
(Jacoby’sche Anstalt) in  
Bendorf-sayn, 1869 – 1942 (1945) //  
LHAKo 2017 
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9    Übersicht über die suchanfragen  
an Herrn Dr. Rosenau //  
LHAKo Bestand 700,208, Nr. 1, ab April 1946

» Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die überle-
benden Angestellten der Anstalt, insbesondere  
Dr. Wilhelm Rosenau und Paul Kochanek als Ver-
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walter vor allem damit beschäftigt, Anfragen von 
Angehörigen ehemaliger Patientinnen und Patienten 
zu deren Schicksal zu beantworten. Aus den zahlrei-
chen Briefen geht die Ungewissheit der Angehörigen 
hervor, die seit über drei Jahren keine Sicherheit 
über das Schicksal ihrer Angehörigen hatten.
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10    Ausstattung der Heil- und  
Pflegeanstalt Bendorf-Sayn // 

10    LHAKo Bestand 577, Nr. 1805, 27. März 1947

» Über die Ausstattung der Anstalt im 
Zweiten Weltkrieg geben Anträge aus der 
Nachkriegszeit Aufschluss. Das insgesamt 
19seitige Inventarverzeichnis belegt, dass 
bis in das Jahr 1942 hinein eine gute 
Pflege in Bendorf-Sayn möglich war, aber 
auch, dass eine detaillierte Buchführung 
gepflegt wurde.
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11       franz Anselm Cohen-Altmann: 
Deportation und Beschlagnahmung der 
Vermögenswerte und Habseligkeiten // 

11       LHAKo Bestand 700,208, Nr. 1 und  
LHAKo Bestand 572,011, Nr. 19642

» Franz Anselm Cohen-Altmann, Sohn einer einfluss-
reichen Düsseldorfer Familie, kam am 25. September 
1933 in die Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn. In 
den Jahren 1934/35 versuchte die Familie Cohen-
Altmann die drohende Zwangssterilisation durch 
die freiwillige Unterbringung in der geschlossenen 
Abteilung auf eigene Kosten zu verhindern. Diesem 
Vorschlag stimmte das Erbgesundheitsgericht 
Koblenz am 21. Januar 1935 zu. Allerdings soll die 
Operation einer anderen Quelle zufolge bereits am 
22. Dezember 1934 erfolgt sein. Aufgrund der vorlie-
genden Informationen lässt sich dieser Sachverhalt 
nicht mehr eindeutig klären, es spricht aber vieles 
dafür, dass die Operation durchgeführt wurde. 

Nach der Auswanderung der Eltern in die Schweiz im 
Sommer 1939 unterstand Franz der Vormundschaft 
des Rechtsbeistandes Viktor Jacobs aus Düsseldorf. 
Dieser war zugegen, als Franz am 14./15. Juni 1942 von 
Koblenz-Lützel aus in den Osten deportiert wurde. 
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Seine Aufstellung der persönlichen Gegenstände und 
seine Schilderungen der Zustände vor der Abfahrt 
zeigen die Grausamkeit des Regimes. Zudem wurden 
nach dem „Verlassen“ des Reichsgebietes sämtliche 
Vermögenswerte, die die Familie zur Versorgung des 
Sohnes vorgesehen hatte, von den Finanzbehörden 
eingezogen und beschlagnahmt.

Im September 1946 meldete sich ein Zeuge bei der 
Familie Cohen-Altmann und berichtete über eine Be-
gegnung mit dem Sohn im April 1943, also 10 Monate 
nach der Deportation. Seitens der Familie wurde der 
Bericht als nicht sehr glaubwürdig eingeschätzt und 
parallel ein Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet. 
Nach einem längeren Verfahren wurde Franz Anselm 
Cohen-Altmann am 1. April 1948 mit Wirkung vom 
14. Juni 1942 für tot erklärt. Zudem klagte die Familie 
in mehreren Verfahren auf Wiedergutmachung und 
Rückgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte.
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1    Dr. Johann Recktenwald //  
LHAKo Bestand 710, Nr. 16898

» Der am 24. Juni 1882 in Bliesen geborene Johann Recktenwald war 
in den Jahren 1920 bis 1927 bereits als Oberarzt an der damaligen 
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach tätig. Am 1. April 1934 
übernahm er als Provinzial-Obermedizinalrat die Leitung der Ander-
nacher Anstalt und füllte diese Position bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges aus. Bereits Ende April 1945 wurde er von den Amerika-
nern verhaftet und der Beteiligung an den „Euthanasie“ Verbrechen 
beschuldigt. Ende Juli 1948 wurde Recktenwald wegen „Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit Beihilfe zum Mord in  
einer unbestimmten Anzahl von Fällen“ zu acht Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Nachdem das Urteil am 14. Juli 1949 durch das Oberlan-
desgericht aufgehoben worden war, erfolgte am 28. Juli 1950 der  
Freispruch von allen Vorwürfen durch das Schwurgericht Koblenz. 
Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft Revision ein,  
die vor dem Oberlandesgericht Koblenz scheiterte. Auch in seinem 
Entnazifizierungsverfahren wurde Recktenwald lediglich als „Mit-
läufer“ eingestuft. Wie sehr Dr. Recktenwald von seiner eigenen 
Unschuld überzeugt war, zeigt seine Korrespondenz mit der Landes-
regierung der folgenden Jahre, in der er eine Entschädigung für die 
Unter-suchungshaft und eine Beamtenpension forderte. Er setzte 
sich mit seinen Forderungen weitgehend durch.   

2    Dr. ewald Kreisch //  
LHAKo Bestand 710, Nr. 16898

» Der am 18. Juni 1900 in Koblenz geborene Ewald 
Kreisch war seit August 1930 an der Provinzial-Heil- 
und Pflegeanstalt Andernach tätig und seit 1932 als 
Provinzial-Medizinalrat Leiter der Männerabteilung. 
Im August 1945 von den Franzosen verhaftet, wurde 
Kreisch gemeinsam mit Dr. Recktenwald 1948 wegen 
seiner Beteiligung an den „Euthanasie“ Taten für 
schuldig befunden und zu fünf Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Nach der Aufhebung des Urteils wurde 
auch Dr. Kreisch am 28. Juli 1950 von allen Vorwürfen 
freigesprochen.  
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3    Anträge zur Rückgängigmachung einer 
zwangsterilisation. stellungnahme der  
Landesregierung //  
LHAKo Bestand 930, Nr. 10122, 10. Mai 1948

» Die Stellungnahme des Ministeriums für Gesund-
heit und Wohlfahrt vom 10. Mai 1948 setzt sich  
mit den Anträgen zur Rückgängigmachung von  
Sterilisationen auseinander, die von Betroffenen  
als Maßnahmen einer Wiedergutmachung gestellt 
wurden. Es wird deutlich formuliert, dass auf 
der Grundlage der bestehenden Gesetze keine 
Ansprüche auf Wiedergutmachung gewährt werden 
können, da die Verfahren zur Zwangssterilisation 
auf einer gesetzlichen Grundlage durchgeführt 
worden seien.
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4   D r. Dr. h.c. fritz Michel (1877-1966) //  
Stadtarchiv Koblenz Bestand FA 2, Nr. 3464

» Dr. Fritz Michel war von 1927 bis 1947 als Chirurg und Gynä-
kologe Chefarzt am Evangelischen Stift St. Martin in Koblenz. 
In dieser Position war er nicht nur verantwortlich für die hier 
durchgeführten Zwangssterilisationen und Abtreibungen,  
sondern führte sie in der Regel auch selber durch. Der vor  
allem für sein nebenberufliches Engagement als Regional-
historiker und Kunsthistoriker hoch geehrte Michel wurde in 
seinem Entnazifizierungsverfahren als „Mitläufer“ eingestuft.  

5    ernennung zum ehrenbürger  
der stadt Koblenz,  
Koblenzer Stadtpost, 17. September 1952 //  
Stadtarchiv Koblenz Bestand 623, Nr. 7093

» Als eine von zahlreichen Ehrungen, die Dr. Fritz 
Michel nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt, war  
die Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Koblenz 
im Jahr 1952 auch mit seinen Verdiensten als  
„anerkannter Arzt“ begründet. 
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6    Dr. fritz Michel bei der Verleihung  
der ehrenbürgerwürde der stadt Koblenz  
an Ministerpräsident Peter Altmeier //  
Stadtarchiv Koblenz Bestand FA 2, Nr. 923

» Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der 
Stadt Koblenz an  Ministerpräsident Peter Altmeier 
am 11. August 1959 gehörte Dr. Fritz Michel neben 
dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt zu den 
Gratulanten. 

7    Der Spiegelcontainer in Andernach //  
Stadtmuseum Andernach

» Der Spiegelcontainer in Andernach ist das Ergebnis 
einer breiten öffentlichen Diskussion über den Um-
gang mit der Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt 
in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Mahnmal 
an der Christuskirche, das durch ein Schülerprojekt 
des ortsansässigen Gymnasiums entstanden ist, 
wurde am 27. Mai 1996 der Öffentlichkeit übergeben. 
Durch seine Form und seinen Standort steht es bis 
heute immer wieder im Mittelpunkt der öffentlichen 
Diskussion.  
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